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Produktinformationen

	Mit dieser Produktinformation wollen wir Ihnen einen ersten Über-
blick über die Hausrat- und Glasversicherung geben. Wir informieren 
Sie über die wesentlichen Merkmale der Verträge, die von besonderer 
Bedeutung sind. Der gesamte Vertragsinhalt ergibt sich aus dem An-
trag, dem Versicherungsschein und den Allgemeinen Bedingungen. 
Wir empfehlen Ihnen daher, die gesamten Vertragsbestimmungen 
sorgfältig zu lesen.

Hausratversicherung

Was ist versichert?
Zum Hausrat gehören alle Sachen, die sich in Ihrer Wohnung befin-
den, auch wenn sie Ihnen nicht gehören, wie zum Beispiel:
		  • 	 Wohnungseinrichtung (Bilder, Lampen, Möbel, Spiegel,  
			   Teppiche usw.)
		  • 	 Textilien und Ledersachen aller Art (Bekleidung, Gardinen,  
			   Schuhe, Vorhänge Wäsche usw.)
		  • 	 Elektro- und Gasgeräte (Allesschneider, Computer, Fern- 
			   seher, Föhn, Kaffeemaschine, Küchenherd, Rasierapparate,  
			   Stereoanlage, Telefon, Uhren, Videokamera, Waschmaschi- 
			   ne, Wäschetrockner Werkzeuge, Zahnbürste usw.)
		  • 	 Arbeitsgeräte, Bargeld, Besteck, Bücher, CDs, Ess- und  
			   Kaffeeservice, Fotoalben und -apparate, Haustiere (Hunde,  
			   Katzen, Vögel, Zierfische), Hobbygeräte und -werkzeuge,  
			   Musikinstrumente, Sammlungen aller Art, Schallplatten,  
			   Schmuck, Sparbücher, Spiele, Wertpapiere und vieles mehr
		  • 	 Badewanne, Waschbecken und sonstige Installationen und  
			   Gebäudebestandteile, die Sie als Mieter einer Wohnung  
			   oder Eigentümer von Sondereigentum angeschafft haben.
		  • 	 Lebens- und Genussmittel (Brot, Gemüse, Getränke, Gewür- 
			   ze, Kaffee, Kartoffeln, Konserven, Mehl, Tee, Zucker, Zwie- 
			   beln usw.).

Wogegen ist Ihr Hausrat versichert?
Ihr Hausrat ist, soweit mit Ihnen vereinbart, gegen Schäden durch
		  • 	 Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Luftfahrzeuge
		  • 	 Einbruchdiebstahl, Beraubung, Vandalismus
		  • 	 Leitungswasser
		  • 	 Sturm, Hagel
versichert. Dabei sind lediglich einige Schäden ausgenommen, die 
entweder kaum kalkulierbar oder aber leicht zu vermeiden sind. 
Die Mitversicherung weiterer Elementarschäden ist unter bestimm-
ten Voraussetzungen möglich.

	Wo ist Ihr Hausrat versichert?
		  • 	 In Ihrer im Versicherungsschein angegebenen Wohnung
		  • 	 In Ihrer neuen Wohnung, wenn Sie umgezogen sind; wäh- 
			   rend des Umzugs, längstens jedoch für drei Monate nach  
			   dem Umzugsbeginn, in beiden Wohnungen
		  •	 In den zu Ihrer Wohnung gehörenden Keller- und Speicher- 
			   räumen
		  • 	 In Nebengebäuden auf demselben Grundstück
		  • 	 In Ihrer Garage, die sich in der Nähe Ihrer Wohnung be- 
			   findet
		  • 	 Vorübergehend außerhalb Ihrer Wohnung, wenn versi- 
			   cherte Sachen zum Beispiel mit auf Reisen genommen  
			   werden. Die Entschädigung ist auf 10 % der vereinbarten  
			   Versicherungssumme begrenzt. Für Schäden durch Ein- 
			   bruchdiebstahl, Sturm und Hagel besteht Versicherungs- 
			   schutz nur innerhalb von Gebäuden.

Höhe der Versicherungssumme:
Setzen Sie die Versicherungssumme so fest, dass der Betrag aus-
reicht, Ihren gesamten Hausrat heute neu zu beschaffen. Bei Neuan-
schaffungen sollten Sie die Versicherungssumme überprüfen.

Was ist während der Laufzeit zu beachten:
Wenn Sie umziehen, teilen Sie uns spätestens bei Umzugsbeginn 
schriftlich Ihre neue Anschrift und die neue Wohnfläche in Quadrat-
metern mit. Sollten weitere Änderungen gegenüber Ihrer bisherigen 
Wohnung eingetreten sein, teilen Sie uns diese bitte schriftlich mit; 
dies gilt insbesondere, wenn sich etwas geändert hat, wonach wir im 
Antrag gefragt haben.
Wenn Ihre Wohnung länger als 60 Tage (im Komforttarif 120 Tage) 
ununterbrochen unbewohnt bleibt, teilen Sie uns dies bitte mit.
Beachten und befolgen Sie alle gesetzlichen, behördlichen und mit 
uns vereinbarten Sicherheitsvorschriften.
Wasch- und Spülmaschinen sollten Sie niemals unbeaufsichtigt be-
treiben, und die Wasserleitungen sollten Sie nach Beendigung des 
Waschvorgangs schließen.
In der kälteren Jahreszeit müssen Sie die Wohnung ausreichend be-
heizen oder wasserführende Anlagen und Einrichtungen, die nicht 
ausreichender Wärme ausgesetzt sind, entleeren und entleert hal-
ten.
Von wertvollen Einzelstücken sollten Sie die Rechnungen aufbewah-
ren und Fotos anfertigen (zum Beispiel vom Schmucksachen).

Was ist im Versicherungsfall zu tun? 
		  • 	 Rufen Sie bei Brand sofort die Feuerwehr.
		  • 	 Benachrichtigen Sie bei Schäden durch Einbruchdiebstahl,  
			   Beraubung, Vandalismus oder Diebstahl unverzüglich die  
			   Polizei.
		  • 	 Lassen Sie abhanden gekommene Sparbücher, sonstige Ur- 
			   kunden, Scheckkarten usw. sofort sperren.
		  • 	 Schließen Sie bei Rohrbruch sofort den Haupthahn.
		  • 	 Lassen Sie zugefrorene Rohre, Heizkörper usw. nur durch  
			   einen Fachmann auftauen.
		  • 	 Informieren Sie uns umgehend über den eingetretenen  
			   Schaden und sprechen Sie mit uns die weitere Vorgehens- 
			   weise ab. Vernichten Sie keine beschädigten Gegenstände  
			   ohne unsere Zustimmung.
		  • 	 Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt,  
			   teilen Sie uns dies bitte unverzüglich schriftlich mit.
		  • 	 Beachten Sie bitte die beigefügte Mitteilung nach § 28 Abs.  
			   4 VVG-E über die Folgen bei Verletzung von Obliegenheiten  
			   nach dem Versicherungsfall.

Was erhalten Sie von uns im Versicherungsfall?
Unter der Voraussetzung, dass wir keine Unterversicherung anrech-
nen müssen, erhalten Sie von uns
		  • 	 den Wiederbeschaffungspreis (Neuwert) bei zerstörten oder  
			   abhanden gekommenen Sachen oder
		  • 	 die notwendigen Reparaturkosten zuzüglich einer eventu- 
			   ellen Wertminderung, höchstens jedoch den Wiederbe- 
			   schaffungspreis bei beschädigten Sachen oder
		  • 	 den für Sie erzielbaren Verkaufspreis bei Sachen, die bereits  
			   vor dem Schaden nicht mehr zu verwenden waren.
	Für Wertsachen (§ 13 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
VHB 2008) sowie ggf. für Fahrräder wird eine Entschädigung nur bis 
zur Höhe der vereinbarten Entschädigungsgrenzen geleistet.
Mitversicherte Kosten gemäß § 8 der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen VHB 2008 werden ebenfalls übernommen.

Glasversicherung

Was bietet die Glasversicherung?
Versicherungsschutz gegen Bruchschäden an Gebäude- und Mobi-
liarverglasung inkl. Wintergärten von Wohnungen und Einfamilien-
häusern.

Wann leistet die Glasversicherung Ersatz?
Unabhängig von der Schadenursache, ob der Schaden durch Ihre 
Unvorsichtigkeit oder durch Dritte passiert ist, erhalten Sie Ersatz.
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Was ist versichert?
Gebäudeverglasung, und zwar Glasscheiben von Fenstern, Türen, 
Balkonen, Terrassen, Wänden, Wintergärten, Veranden, Loggien, 
Wetterschutzvorbauten, Dächern, Brüstungen, Duschkabinen, Ab-
deckungen von Sonnenkollektoren, Glasbausteine, Profilgläser; 
Kunststoffe (Scheiben, Platten, Lichtkuppeln); Mobiliarverglasung, 
und zwar Glasscheiben von Bildern, Schränken, Vitrinen, Stand; 
Wand- und Schrankspiegeln, Glasplatten, Glasscheiben und Sicht-
fenster von Öfen, Elektro- und Gasgeräten, künstlerisch bearbeitete 
Glasscheiben (bis 500,– EUR); Kosten gemäß § 4 der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen AGlB 2008.

Was ist zusätzlich versicherbar?
Glaskeramik-Kochflächen;
Die Entschädigungsgrenzen für künstlerisch bearbeitete Glasschei-
ben und die mitversicherten Kosten können erhöht werden.

Wann können Sie die Scheibe ersetzen lassen?
In der Regel sofort durch einen Glaser Ihrer Wahl. 

Was erhalten Sie von uns im Versicherungsfall?
Die notwendigen Reparaturkosten einschließlich der vereinbarten 
mitversicherten Kosten und die Aufwendung für eine evtl. notwen-
dige Notverglasung.

Wann endet Ihr Vertrag?
Die Laufzeit des Vertrages entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag.
Die Dauer des Vertrages wird ab dem 01. Januar des nächsten Jahres 
an gerechnet und beträgt ein Jahr. Sie verlängert sich stillschwei-
gend von Jahr zu Jahr, wenn nicht schriftlich gekündigt wird und die 
Kündigung nicht spätestens drei Monate vor Ablauf dem Vertrags-
partner zugegangen ist.

Versicherungsinformationen gemäß 
Verordnung über Informationspflichten bei 

Versicherungsverträgen (VVG-Info V)

A. 			  Zu § 1 VVG-InfoV Nr. 1 – 5 über HEB
	Nr.  1	 HEB-Hausratversicherung für Erzieher und Beschäf- 
			   tigte im öffentlichen Dienst V   VaG, Darmstädter Str. 66 – 68,  
			   64372 Ober-Ramstadt
			   Vorsitzender der Aufsichtsrates: Bruno Merkel
			   Vorstand: Helmut Turber (Vorsitzender), Jochen Beck,  
			   Dieter Böhnlein, Lothar Schleicher, Matthias Brandau
	Nr.  2	 *
	Nr.  3	 Ladungsfähige Anschrift:
			   Darmstädter Str. 66 – 68, 64372 Ober-Ramstadt
	Nr.  4	 Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherungsvereins ist der  
			   Betrieb der Hausrat- und Glasversicherung in Baden-Würt- 
			   temberg, Hessen und Rheinland-Pfalz
			   Zuständige Aufsichtsbehörde:
			   Regierungspräsidium Darmstadt, Wilhelminenstr. 1 – 3,  
			   64283 Darmstadt
	Nr.  5	 *

B.			   Zu § 1 VVG-InfoV Nr. 6 – 11 – Informationen zu den 	
			   angebotenen Leistungen
	Nr.  6	 a)	 Die HEB-Hausratversicherung bietet Versicherungs- 
				    schutz in den Sparten Hausrat- und Glasversiche- 
				    rung.
			   b) 	 Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung  
				    unserer Leistungen sind in den Allgemeinen Hausrat-  

				    und Glasversicherungsbedingungen VHB 2008 und  
				    AGlB 2008 geregelt.
Nr.  7	 Angaben über die Beitragshöhe einschließlich aller Steuern  
			   und sonstigen Preisbestandteile sowie die Zahlungsweise  
			   finden Sie im Antrag und im Versicherungsschein; dort ist  
			   auch der insgesamt von Ihnen zu entrichtende Beitrag auf- 
			   geführt.
Nr.  8	 Nebenkosten werden nicht erhoben.
Nr.  9	 Die angegebenen Beiträge sind Jahresbeiträge. Die Versi- 
			   cherungssteuer ist in den Versicherungsbeiträgen enthal- 
			   ten. Die Beiträge sind im Voraus zu zahlen und dann weiter  
			   von Fälligkeit zu Fälligkeit. 
Nr. 10	 Die Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informa- 
			   tionen, insbesondere die in den Angeboten genannten Bei- 
			   träge, entnehmen Sie bitte Ihrem Angebot.
Nr. 11	 *

C.			   Zu § 1 VVG-InfoV Nr. 12 – 18
Nr. 12	 Der Abschluss eines Vertrages setzt zwei übereinstimmende  
			   Willenserklärungen voraus. Das heißt, der Versicherungs- 
			   vertrag kommt durch Ihren Antrag und Übersendung des  
			   Versicherungsscheines/Annahmeerklärung durch uns oder  
			   durch Übersendung unseres Angebotes durch uns und An- 
			   nahmeerklärung durch Sie wirksam zustande.
			   Beginn der Versicherungsverträge ist frühestens am Ein- 
			   gangstag des Antrages oder der Annahmeerklärung bei  
			   uns.
			   Der Versicherungsschutz beginnt, wenn der erste Beitrag  
			   unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang  
			   des Versicherungsscheines gezahlt wird.
			   Wenn Sie den Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem  
			   späteren Zeitpunkt zahlen, beginnt der Versicherungsschutz  
			   erst ab diesem Zeitpunkt.
			   Der Antragsteller ist 14 Tage an den Antrag gebunden. Die  
			   Frist beginnt mit der Absendung des Antrages an die HEB- 
			   Hausratversicherung zu laufen.
Nr. 13	 Belehrung über Ihr Widerrufsrecht und über die Rechtsfol- 
			   gen nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 VVG
			 
			   Widerrufsrecht:
			   Sie können Ihre Versicherungserklärung innerhalb von zwei  
			   Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief,  
			   Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt an dem Tag, nach  
			   dem Ihnen der Versicherungsschein zugegangen ist, die  
			   Versicherungsbestimmungen einschließlich unserer Allge- 
			   meinen Versicherungsbedingungen sowie die Vertragsin- 
			   formationen gemäß § 7 Abs. 2 des Versicherungsvertrags- 
			   gesetzes und diese Belehrung in Textform vorliegen. Im  
			   Falle der Gewährung vorläufiger Deckung kann der Versi- 
			   cherungsvertrag insoweit nicht widerrufen werden (§ 8  
			   Abs. 3 Nr. 2 VVG). Die vorläufige Deckung endet mit Ab- 
			   schluss des endgültigen Vertrages, für den dann ein Wider- 
			   rufsrecht gemäß § 8 Abs. 5 VVG besteht. Kommt der end- 
			   gültige Vertrag nicht zustande, so wird der Beitrag für die  
			   vorläufige Deckung berechnet. Zur Wahrung der Wider- 
			   rufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.  
			   Der Widerruf ist zu richten an:
			   HEB – Hausratversicherung für Erzieher und Beschäftigte  
			   im öffentlichen Dienst VVaG · Darmstädter Straße 66-68 · 	
			   64372 Ober-Ramstadt · Faxnummer: 0 61 54/63 77 57
			 
			   Widerrufsfolgen:
			   Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versiche- 
			   rungsschutz mit Zugang der Widerrufserklärung. Beiträge  
			   sind ab dem Tag, an dem der Versicherungsschutz beginnt,  
			   bis zum Zugang des Widerrufs zu entrichten.		
			 

* Die Nummern 2, 5 und 11 haben keine Bedeutung für das Vertragsverhältnis mit der HEB
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			   Besondere Hinweise:
			   Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag  
			   von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch erfüllt  
			   wurde, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Wi- 
			   derrufen Sie einen Erhöhungs-Umstellungsantrag, so läuft  
			   Ihr ursprünglicher Vertrag weiter. 
	Nr. 14	 Die Versicherungsverträge sind zunächst von Beginn an für  
			   ein Jahr, gerechnet ab dem 01. Januar des nächsten Jahres,  
			   abgeschlossen.
Nr. 15	 Danach verlängern sich die Versicherungsverträge still- 
			   schweigend von Jahr zu Jahr, wenn sie nicht unter Einhal- 
			   tung einer dreimonatigen Kündigungsfrist in Schriftform  
			   von Ihnen oder uns gekündigt werden.
Nr. 16	 Für das Vertragsverhältnis gilt deutsches Recht.
Nr. 17	 Das zuständige Gericht ergibt sich aus § 21 Abs. 1 und 2 der  
			   Allgemeinen Versicherungsbedingungen VHB 2008 und  
			   AGlB 2008 (jeweils Abschnitt „B“)

Unterversicherungsverzicht ab 650,– J vereinbarter
Versicherungssumme je qm Wohnfläche  Basistarif  Komforttarif 

Versicherungsschutz besteht bei Schäden durch: 
a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Ab-

sturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung  X  X 

Anprall von Kraft-, Schienen- und Wasserfahrzeugen  –  X 
Rauch, Verpuffung und Verrußung –  X 
Nutzfeuer –  X 
Feuernutzwärme –  X 
Sengschäden –  max. 1.000,– D
Schmorschäden –  max. 1.000,– D

Überspannung durch Blitz  10 % der  
Versicherungssumme 

 100 % der 
Versicherungssumme 

b) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch 
sowie Raub oder dem Versuch einer solchen Tat  X  X 

Trickdiebstahl in der versicherten Wohnung –  max. 1.000,– D 
Raub auf dem Versicherungsgrundstück –  X 
Einfacher Diebstahl,  z. B. von Wäsche, Gartenmöbeln, 
Gartengeräten, Wäschespinnen, Kinderwagen,  
Krankenfahrstühlen und Waschmaschinen auf dem  
Versicherungsgrundstück  

–  max. 2.000,– D

c) Leitungswasser  X  X 
Wasserbetten und Aquarien  X  X 
innenliegende Regenfallrohre –  X 

d) Sturm/Hagel  X  X 

Versicherte Kosten nach einem Versicherungsfall:
a) Aufräumkosten  X  X 
b) Bewegungs- und Schutzkosten  X  X 
c) Hotelkosten 1 Promille der Versicherungssumme  max. 100 Tage  max. 200 Tage 
d) Transport- und Lagerkosten  max. 100 Tage  max. 200 Tage 
e) Schlossänderungskosten  X  X 
f) Bewachungskosten, max. 48 Stunden  X  X 

Versicherungsschutz VHB 2008 im Überblick

Bei den angegebenen Leistungen handelt es sich um stark gekürzte 
Beschreibungen. Der Wortlaut der Versicherungsbedingungen und 
der Klauseln ist maßgebend. 

Erläuterungen:
– = nicht enthalten
X = enthalten 

Nr. 18	 Die Informationen und die Kommunikation erfolgt aus- 
			   schließlich in deutscher Sprache.
D.			   Zu § 1 VVG-Info Nr. 19 – 20 – Informationen zum  
			   Rechtsweg
Nr. 19 	 Es stehen Ihnen die außergerichtlichen Beschwerden und  
			   Rechtsbehelfsverfahren offen. Sie können sich schriftlich  
			   an den Vorstand der
			   HEB-Hausratversicherung für Erzieher und Beschäftigte im  
			   öffentlichen Dienst VVaG
			   Darmstädter Str. 66 – 68, 64372 Ober-Ramstadt
			   wenden. 
			   Ihre Möglichkeit, bei Streitigkeiten den ordentlichen  
			   Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt.
Nr. 20	 Weiterhin besteht die Möglichkeit der Beschwerde bei der  
			   Aufsichtsbehörde:
			   Regierungspräsidium Darmstadt, Wilhelminenstr. 1 – 3,  
			   64283 Darmstadt.					   
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 Basistarif  Komforttarif 
Versicherte Kosten nach einem Versicherungsfall:

g) Reparaturkosten von Gebäudeschäden (nach einem 
Einbruchdiebstahl, Raub oder dem Versuch einer solchen 
Tat oder innerhalb der Wohnung durch Vandalismus nach 
einem Einbruch oder einer Beraubung)

 X  X 

h) Reparaturkosten für Nässeschäden an Bodenbelägen, 
Innenanstrichen oder Tapeten in gemieteten bzw. in 
Sondereigentum befindlichen Wohnungen

 X  X 

Erweiterung: Beseitigung von Schäden an behinderten-
gerechten Einbauten –  X 

i) Kosten für provisorische Maßnahmen  X  X 
j) Telefonmehrkosten nach einem Einbruchdiebstahl –       max. 500,– D

k) Wassermehrkosten nach einem Rohrbruch –  X 
l) Rückreisemehrkosten –  max. 5.000,– D

m) Umzugskosten –  max. 1.500,– D
n) Verpflegungskosten für helfende Privatpersonen –       max. 200,– D
o) Wegegeld für die Wiederbeschaffung von Ausweisen und 

Dokumenten –        max. 100,– D

Außenversicherung
 10 % der  

Versicherungssumme,  
max. 10.000,– D

 10 % der  
Versicherungssumme,  

max. 20.000,– D
Versicherungsschutz für Hausratgegenstände, die sich dauerhaft 
am Arbeitsplatz befinden –  max. 2.000,– D

Inhalt von Schließfächern bei Geldinstituten –  X 
Schiffskabinen und Schlafwagenabteilen –  X 
Einfacher Diebstahl am Arbeitsplatz –  max. 1.000,– D
Diebstahl aus dem Kraftfahrzeug, Wohnanhänger und aus 
Dachboxen –  max. 1.000,– D

Sportausrüstung außer Haus –  max. 2.500,– D
Diebstahl aus dem Krankenzimmer –  max. 1.000,– D

Wertsachen  bis 20 % der 
Versicherungssumme 

 bis 30 % der 
Versicherungssumme 

Erweiterungen:
Schäden durch Innere Unruhen –  X 
Schäden, verursacht durch Überschalldruckwellen –  X 
Schäden an Gefriergut nach einem Stromausfall –   max. 1.000,– D

Verzicht auf den Einwand grober Fahrlässigkeit –  bis zu einer Schadenshöhe 
von 5.000,– D

Mitversicherung von Handelswaren und Musterkollektionen – max. 3.000,– D
Mitversicherung von Sicherungsanlagen –  X 
Mitversicherung von Büroräumen auf dem Versicherungsgrund-
stück –  X 

Hausratgegenstände in Garagen innerhalb des Wohnortes –  max. 5.000,– D

Datenrettungskosten – max. 500,– D

Sachverständigenkosten –   max. 1.000,– D
Keine Gefahrerhöhung bei Unbewohntsein der Wohnung bis 60 Tage bis 120 Tage
Ergänzungsdeckung –  X 

Zusätzlich können versichert werden:
Fahrraddiebstahlschäden  X  X 
Diebstahl von Fahrrädern während der Nachtzeit, sofern  
die Mitversicherung von Fahrrädern vereinbart ist. X  X 

Transportmittelschäden an Fahrrädern, sofern die  
Mitversicherung von Fahrrädern vereinbart ist. –  X 

Weitere Elementarschäden  X  X 
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Allgemeine Hausrat-  
Versicherungsbedingungen

(VHB 2008 – Versicherungssummenmodell)

Abschnitt „A“

	 § 1	 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), 
		  generelle Ausschlüsse
	 § 2	 Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Luftfahrzeuge
	 § 3	 Einbruchdiebstahl
	 § 4	 Leitungswasser
	 § 5	 Sturm, Hagel
	 § 6	 Versicherte und nicht versicherte Sachen,  
		  Versicherungsort
	 § 7	 Außenversicherung
	 § 8	 Versicherte Kosten
	 § 9	 Versicherungswert, Versicherungssumme
	§ 10	 Anpassung der Prämie
	§ 11	 Wohnungswechsel
	§ 12	 Entschädigungsberechnung, Unterversicherung
	§ 13 	 Entschädigungsgrenzen für Wertsachen,  
		  Wertschutzschränke
	§ 14	 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
	§ 15	 Sachverständigenverfahren
	§ 16	 Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit des 	
		  Versicherungsnehmers vor und nach dem Versiche-	
		  rungsfall, Sicherheitsvorschrift
	§ 17	 Besondere gefahrerhöhende Umstände
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Abschnitt „A“
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), 

generelle Ausschlüsse

1.		  Versicherungsfall
		  Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen,  
		  die durch
		  a)	 Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Ab- 
			   sturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner  
			   Ladung; 
		  b)	 Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie  
			   Raub oder den Versuch einer solchen Tat;
		  c)	 Leitungswasser;
		  d)	 Sturm, Hagel
		  zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhanden  
		  kommen.

2.		  Ausschluss Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie
		  a)	 Ausschluss Krieg 
			   Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit- 
			   wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegs- 
			   ähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion  
			   oder Aufstand.
		  b)	 Ausschluss Innere Unruhen
			   Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir- 
			   kende Ursachen nicht auf Schäden durch innere Unruhen.
		  c)	 Ausschluss Kernenergie
			   Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit- 
			   wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie,  
			   nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

§ 2 Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Luftfahrzeuge
1.		  Versicherte Gefahren und Schäden
		  Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen,  
		  die durch
		  a)	 Brand;
		  b)	 Blitzschlag;
		  c)	 Explosion, Implosion;
		  d)	 Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder  
			   seiner Ladung
		  zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.
2.		  Brand
		  Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen  
		  Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus  
		  eigener Kraft auszubreiten vermag.
3.		  Blitzschlag
		  Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf  
		  Sachen.
		  Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an  
		  elektrischen Einrichtungen und Geräten sind nur versichert,  
		  wenn an Sachen auf dem Grundstück, auf dem der Versiche- 
		  rungsort liegt, durch Blitzschlag Schäden anderer Art entstan- 
		  den sind. Spuren eines direkten Blitzschlags an anderen  
		  Sachen als an elektrischen Einrichtungen und Geräten oder an  
		  Antennen stehen Schäden anderer Art gleich.
4.		  Explosion; Implosion
		  a)	 Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Ga- 
			   sen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraft- 
			   äußerung. 
			   Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.)  
			   liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen Um- 
			   fang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des  
			   Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters  
			   stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion  
			   durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein  
			   Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich.
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		  b)	 Implosion
			   Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammen- 
			   fall eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge  
			   eines inneren Unterdruckes.
5.		  Nicht versicherte Schäden
		  Nicht versichert sind 
		  a)	 ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch  
			   Erdbeben; 
		  b)	 Sengschäden; 
		  c)	 Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im  
			   Verbrennungsraum auftretenden Explosionen sowie Schä- 
			   den, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch  
			   den in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen;
			   Die Ausschlüsse gemäß Nr. 5 b und 5 c gelten nicht, soweit  
			   diese Schäden Folge eines versicherten Sachschadens  
			   gemäß Nr. 1 sind.

§ 3 Einbruchdiebstahl

1.		  Versicherte Gefahren und Schäden
		  Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen,  
		  die durch
		  a)	 Einbruchdiebstahl;
		  b)	 Vandalismus nach einem Einbruch;
		  c)	 Raub
		  oder durch den Versuch einer solchen Tat abhanden kommen,  
		  zerstört oder beschädigt werden.
2.		  Einbruchdiebstahl
		  Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb
		  a)	 in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder  
			   mittels eines Schlüssels, dessen Anfertigung für das Schloss  
			   nicht von einer dazu berechtigten Person veranlasst oder  
			   gebilligt worden ist (falscher Schlüssel) oder mittels ande- 
			   rer Werkzeuge eindringt; der Gebrauch eines falschen  
			   Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht,  
			   dass versicherte Sachen abhanden gekommen sind;
		  b)	 in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht oder  
			   falsche Schlüssel (siehe a) oder andere Werkzeuge benutzt,  
			   um es zu öffnen; der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist  
			   nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicher- 
			   te Sachen abhanden gekommen sind;
		  c)	 aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sachen  
			   entwendet, nachdem er sich in das Gebäude eingeschlichen  
			   oder dort verborgen gehalten hatte;
		  d)	 in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf fri- 
			   scher Tat angetroffen wird und eines der Mittel gemäß Nr. 	
			   4a aa) oder 4a bb) anwendet, um sich den Besitz des ge- 
			   stohlenen Gutes zu erhalten;
		  e)	 mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder außerhalb  
			   des Versicherungsortes durch Einbruchdiebstahl oder durch  
			   Raub gemäß Nr. 4 an sich gebracht hatte, in einen Raum  
			   eines Gebäudes eindringt oder dort ein Behältnis öffnet;
		  f)	 in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigem Schlüssel  
			   eindringt, den er – innerhalb oder außerhalb des Versiche- 
			   rungsortes – durch Diebstahl an sich gebracht hatte,  
			   vorausgesetzt, dass weder der Versicherungsnehmer noch  
			   der Gewahrsamsinhaber den Diebstahl des Schlüssels durch  
			   fahrlässiges Verhalten ermöglicht hatte.
3.		  Vandalismus nach einem Einbruch
		  Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter auf  
		  eine der in Nr. 2 a, 2 e oder 2 f bezeichneten Arten in den  
		  Versicherungsort eindringt und versicherte Sachen vorsätzlich  
		  zerstört oder beschädigt.
4.		  Raub
		  a)	 Raub liegt vor, wenn
			   aa)	 gegen den Versicherungsnehmer Gewalt angewendet  
				    wird, um dessen Widerstand gegen die Wegnahme  
				    versicherter Sachen auszuschalten. Gewalt liegt nicht  

				    vor, wenn versicherte Sachen ohne Überwindung eines  
				    bewussten Widerstandes entwendet werden (ein- 
				    facher Diebstahl/Trickdiebstahl);
			   bb)	 der Versicherungsnehmer versicherte Sachen heraus- 
				    gibt oder sich wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat  
				    mit Gefahr für Leib oder Leben angedroht wird, die  
				    innerhalb des Versicherungsortes – bei mehreren Ver- 
				    sicherungsorten innerhalb desjenigen Versicherungs- 
				    ortes, an dem auch die Drohung ausgesprochen wird  
				    – verübt werden soll;
			   cc)	 dem Versicherungsnehmer versicherte Sachen wegge- 
				    nommen werden, weil sein körperlicher Zustand  
				    unmittelbar vor der Wegnahme infolge eines Unfalls  
				    oder infolge einer nicht verschuldeten sonstigen  
				    Ursache, wie beispielsweise Ohnmacht oder Herzin- 
				    farkt, beeinträchtigt und dadurch seine Widerstands- 
				    kraft ausgeschaltet ist.
		  b)	 Dem Versicherungsnehmer stehen Personen gleich, die mit  
			   seiner Zustimmung in der Wohnung anwesend sind.
		  c)	 Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Heraus- 
			   gabe oder Wegnahme erst auf Verlangen des Täters heran- 
			   geschafft werden, es sei denn, das Heranschaffen erfolgt  
			   nur innerhalb des Versicherungsortes, an dem die Tathand- 
			   lungen nach a) verübt wurden.
5.		  Nicht versicherte Schäden
		  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit- 
		  wirkende Ursachen nicht auf Schäden, die verursacht werden  
		  durch weitere Elementargefahren (Überschwemmung, Erd- 
		  beben, Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkan- 
		  ausbruch).

§ 4 Leitungswasser

1.		  Bruchschäden
		  Soweit Rohre bzw. Installationen gemäß a) und b) zum versi- 
		  cherten Hausrat gehören (siehe Abschnitt „A“ § 6), leistet der  
		  Versicherer Entschädigung für innerhalb von Gebäuden eintre- 
		  tende
		  a)	 frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren 
			   aa)	 der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder  
				    den damit verbundenen Schläuchen;
			   bb)	 der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-,  
				    Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen;  
			   cc)	 von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen,
			   sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln,  
			   Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind.
		  b)	 frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten  
			   Installationen:
			   aa)	 Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Arma- 
				    turen (z.B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile,  
				    Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie deren  
				    Anschlussschläuche;
			   bb)	 Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile  
				    von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-,  
				    Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen.
		  Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper,  
		  einschließlich der Bodenplatte.
		  Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als  
		  Rohre innerhalb des Gebäudes.
		  Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und  
		  Installationen unterhalb der Bodenplatte  (tragend oder nicht  
		  tragend) nicht versichert.
2.		  Nässeschäden
		  Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen,  
		  die durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser  
		  zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.
		  Das Leitungswasser muss aus Rohren der Wasserversorgung  
		  (Zu- und Ableitungen) oder damit verbundenen Schläuchen,  
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		  den mit diesem Rohrsystem verbundenen sonstigen Einrich- 
		  tungen oder deren wasserführenden Teilen, aus Einrichtungen  
		  der Warmwasser- oder Dampfheizung, aus Klima- Wärme- 
		  pumpen oder Solarheizungsanlagen, aus Wasserlösch- und  
		  Berieselungsanlagen sowie aus Wasserbetten und Aquarien  
		  ausgetreten sein.
		  Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen-  
		  oder Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen  
		  Leitungswasser gleich. 
3.		  Nicht versicherte Schäden
		  a)	 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa- 
			   chen Schäden durch
			   aa)	 Plansch- oder Reinigungswasser;
			   bb)	 Schwamm;
			   cc)	 Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer,  
				    Überschwemmung oder Witterungsniederschläge oder  
				    einen durch diese Ursachen hervorgerufenen Rück- 
				    stau;
			   dd)	 Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch;
			   ee)	 Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungs- 
				    wasser nach Nr. 2 die Erdsenkung oder den Erdrutsch  
				    verursacht hat; 
			   ff)	 Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungs- 
				    düsen wegen eines Brandes, durch Druckproben oder  
				    durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an dem  
				    versicherten Gebäude oder an der Sprinkler- oder Be- 
				    rieselungsanlage;
			   gg)	 Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder sonstigen  
				    mobilen Behältnissen.
		  b)	 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden
			   aa)	 an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be- 
				    zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden oder  
				    Gebäudeteilen befindlichen Sachen;
			   bb)	 am Inhalt eines Aquariums, die als Folge dadurch ent- 
				    stehen, dass Wasser aus dem Aquarium ausgetreten  
				    ist.

 § 5 Sturm, Hagel

1.		  Versicherte Gefahren und Schäden
		  Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen,  
		  die zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen
		  a)	 durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels  
			   auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich  
			   versicherte Sachen befinden;
		  b)	 dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume  
			   oder andere Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf  
			   Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden,  
			   wirft;
		  c)	 als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten  
			   Sachen;
		  d)	 durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels  
			   auf Gebäude, die mit dem versicherten Gebäude oder Ge- 
			   bäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden, bau- 
			   lich verbunden sind;
		  e)	 dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume  
			   oder andere Gegenstände auf Gebäude wirft, die mit dem  
			   versicherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versi- 
			   cherte Sachen befinden, baulich verbunden sind.
2.		  Sturm 
		  Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens  
		  Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens  
		  63 km/Stunde).
		  Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so  
		  wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer  
		  nachweist, dass
		  a)	 die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungs- 
			   grundstücks Schäden an Gebäuden in einwandfreiem  
			   Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sa- 

			   chen angerichtet hat, oder dass
		  b)	 der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des ver- 
			   sicherten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem sich die ver- 
			   sicherten Sachen befunden haben, oder mit diesem Gebäu- 
			   de baulich verbundenen Gebäuden, nur durch Sturm ent- 
			   standen sein kann.
3.		  Hagel
		  Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von  
		  Eiskörnern.
4.		  Nicht versicherte Schäden
		  a)	 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa- 
			   chen Schäden durch 
			   aa)	 Sturmflut;
			   bb)	 Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz  
				    durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster,  
				    Außentüren oder andere Öffnungen, es sei denn, dass  
				    diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel entstanden  
				    sind und einen Gebäudeschaden darstellen;
			   cc)	 weitere Elementargefahren (Überschwemmung, Erd- 
				    beben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen,  
				    Vulkanausbruch).
		  b)	 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden  
			   an
			   aa)	 Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfer- 
				    tig sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäu- 
				    deteilen befindlichen Sachen;
			   bb)	 Sachen, die sich außerhalb von Gebäuden befinden.  
				    Nach Nr. 1 versichert sind jedoch auf dem gesamten  
				    Grundstück, auf dem sich die versicherte Wohnung  
				    befindet, Antennenanlagen und Markisen, wenn sie  
				    ausschließlich vom Versicherungsnehmer genutzt  
				    werden.

§ 6 Versicherte und nicht versicherte Sachen, 
Versicherungsort

1.		  Beschreibung des Versicherungsumfangs
		  Versichert ist der gesamte Hausrat in der im Versicherungs- 
		  schein bezeichneten Wohnung (Versicherungsort).
		  Hausrat, der infolge eines eingetretenen oder unmittelbar  
		  bevorstehenden Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort  
		  entfernt und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang  
		  mit diesem Vorgang zerstört oder beschädigt wird oder abhan- 
		  den kommt, ist versichert.
		  Hausrat außerhalb der im Versicherungsschein bezeichneten  
		  Wohnung ist nur im Rahmen der Außenversicherung (siehe  
		  Abschnitt „A“ § 7) oder soweit dies gesondert im Versiche- 
		  rungsvertrag vereinbart ist, versichert.
2.		  Definitionen
		  a)	 Zum Hausrat gehören alle Sachen, die dem Haushalt des  
			   Versicherungsnehmers zur privaten Nutzung (Gebrauch  
			   bzw. Verbrauch ) dienen.
		  b)	 Wertsachen und Bargeld gehören ebenfalls zum Hausrat.  
			   Hierfür gelten besondere Voraussetzungen und Entschädi- 
			   gungsgrenzen (siehe Abschnitt „A“ § 13) .
		  c)	 Ferner gehören zum Hausrat
			   aa)	 alle in das Gebäude eingefügten Sachen (z.B. Einbau- 
				    möbel und Einbauküchen), die der Versicherungsneh- 
				    mer als Mieter oder Wohnungseigentümer auf seine  
				    Kosten beschafft oder übernommen hat und daher  
				    hierfür die Gefahr trägt. Eine anderweitige Vereinba- 
				    rung über die Gefahrtragung ist vom Versicherungs- 
				    nehmer nachzuweisen;
			   bb)	 Anbaumöbel und Anbauküchen, die serienmäßig pro- 
				    duziert und nicht individuell für das Gebäude gefer- 
				    tigt, sondern lediglich mit einem geringen Einbauauf- 
				    wand an die Gebäudeverhältnisse angepasst worden  
				    sind,
			   cc)	 privat genutzte Antennenanlagen und Markisen, die  
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				    ausschließlich der versicherten Wohnung gemäß  
				    Nr. 1 dienen und sich auf dem Grundstück befinden,  
				    auf dem die versicherte Wohnung liegt;
			   dd)	 im Haushalt des Versicherungsnehmers befindliches  
				    fremdes Eigentum, soweit es sich nicht um das Eigen- 
				    tum von Mietern bzw. Untermietern des Versiche- 
				    rungsnehmers handelt (siehe Nr. 4 e);
			   ee)	 selbstfahrende Krankenfahrstühle, Rasenmäher, Go- 
				    Karts und Spielfahrzeuge, soweit diese nicht versi- 
				    cherungspflichtig sind;
			   ff)	 Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote einschließlich  
				    ihrer Motoren sowie Surfgeräte;
			   gg)	 Fall- und Gleitschirme sowie nicht motorisierte Flug- 
				    drachen;
			   hh)	 Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände, die aus- 
				    schließlich dem Beruf oder dem Gewerbe des Versi- 
				    cherungsnehmers oder einer mit ihm in häuslicher  
				    Gemeinschaft lebenden Person dienen; Handelswaren  
				    und Musterkollektionen sind hiervon ausgeschlossen;
			   ii)	 Haustiere, d.h. Tiere, die regelmäßig artgerecht in  
				    Wohnungen (siehe Nr. 3 a) und b)) gehalten werden  
				    (z.B. Fische, Katzen, Vögel).
3.		  Versicherungsort
		  Versicherungsort ist die im Versicherungsschein bezeichnete  
		  Wohnung. Zur Wohnung gehören
		  a)	 diejenigen Räume, die zu Wohnzwecken dienen und eine  
			   selbständige Lebensführung ermöglichen. Dies sind die  
			   ausschließlich vom Versicherungsnehmer oder einer mit  
			   ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person privat  
			   genutzten Flächen eines Gebäudes. Räume, die ausschließ- 
			   lich beruflich oder gewerblich genutzt werden, gehören  
			   nicht zur Wohnung, es sei denn, sie sind ausschließlich über  
			   die Wohnung zu betreten (sog. Arbeitszimmer in der Woh- 
			   nung).
		  b)	 Loggien, Balkone, an das Gebäude unmittelbar anschlie- 
			   ßende Terrassen sowie ausschließlich vom Versicherungs- 
			   nehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft  
			   lebenden Person zu privaten Zwecken genutzte Räume in  
			   Nebengebäuden – einschließlich Garagen – des Grund- 
			   stücks, auf dem sich die versicherte Wohnung befindet.
		  c)	 gemeinschaftlich genutzte, verschließbare Räume, in  
			   denen Hausrat bestimmungsgemäß vorgehalten wird  
			   (z.B. ausgewiesene Stellflächen in Fluren, Fahrradkeller,  
			   Waschkeller) des Grundstücks, auf dem sich die versicherte  
			   Wohnung befindet.
		  d)	 Darüber hinaus werden auch privat genutzte Garagen der  
			   Wohnung zugerechnet, soweit sich diese zumindest in der  
			   Nähe des Versicherungsortes befinden.
4.		  Nicht versicherte Sachen
		  Nicht zum Hausrat gehören
		  a)	 Gebäudebestandteile, es sei denn, sie sind in Nr. 2 c) aa)  
			   genannt;
		  b)	 vom Gebäudeeigentümer eingebrachte Sachen, für die  
			   dieser Gefahr trägt;
			   Sofern die ursprünglich vom Gebäudeeigentümer einge- 
			   brachten oder in dessen Eigentum übergegangenen Sa- 
			   chen durch den Mieter ersetzt werden – auch höher- oder  
			   geringerwertigere –, sind diese Sachen im Rahmen dieses  
			   Vertrages nicht versichert. Das gleiche gilt für vom Woh- 
			   nungseigentümer ersetzte Sachen;
		  c)	 Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger, unabhängig von  
			   deren Versicherungspflicht sowie Teile und Zubehör von  
			   Kraftfahrzeugen und Anhängern, soweit nicht unter Nr. 2 c)  
			   genannt;
		  d)	 Luft- und Wasserfahrzeuge, unabhängig von deren Versi- 
			   cherungspflicht, einschließlich nicht eingebauter Teile,  
			   soweit nicht unter Nr. 2 c) genannt;
		  e)	 Hausrat von Mietern und Untermietern in der Wohnung des  

			   Versicherungsnehmers, es sei denn, dieser wurde ihnen vom  
			   Versicherungsnehmer überlassen; 
		  f)	 Sachen im Privatbesitz, die durch einen gesonderten Ver- 
			   sicherungsvertrag versichert sind (z.B. für Schmucksachen  
			   und Pelze, Kunstgegenstände, Musikinstrumente bzw. Jagd-  
			   und Sportwaffen);
		  g)	 elektronisch gespeicherte Daten und Programme.

§ 7 Außenversicherung

1.		  Begriff und Geltungsdauer der Außenversicherung
		  Versicherte Sachen, die Eigentum des Versicherungsnehmers  
		  oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden  
		  Person sind oder die deren Gebrauch dienen, sind weltweit  
		  auch versichert, solange sie sich vorübergehend außerhalb des  
		  Versicherungsortes befinden. Zeiträume von mehr als drei  
		  Monaten gelten nicht als vorübergehend.
2.		  Unselbständiger Hausstand während Wehr- und Zivildienst 	
		  oder Ausbildung
		  Hält sich der Versicherungsnehmer oder eine mit ihm in häus- 
		  licher Gemeinschaft lebende Person zur Ausbildung oder um  
		  den Wehr- oder Zivildienst abzuleisten außerhalb der Woh- 
		  nung auf, so gilt dies so lange als vorübergehend im Sinne der  
		  Nr. 1, bis ein eigener Hausstand begründet wird.
3.		  Einbruchdiebstahl
		  Für Schäden durch Einbruchdiebstahl müssen die in Abschnitt  
		  „A“ § 3 Nr. 2 genannten Voraussetzungen erfüllt sein. 
4.		  Raub
		  Bei Raub besteht Außenversicherungsschutz in den Fällen, in  
		  denen der Versicherungsnehmer versicherte Sachen herausgibt  
		  oder sich wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat mit Gefahr  
		  für Leib oder Leben angedroht wird, die an Ort und Stelle verübt  
		  werden soll. Dies gilt auch, wenn der Raub an Personen  
		  begangen wird, die mit dem Versicherungsnehmer in häus- 
		  licher Gemeinschaft leben. Der Außenversicherungsschutz  
		  erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht  
		  auf Sachen, die erst auf Verlangen des Täters an den Ort der  
		  Wegnahme oder Herausgabe gebracht werden.
5.		  Sturm und Hagel
		  Für Sturm- und Hagelschäden besteht Außenversicherungs- 
		  schutz nur innerhalb von Gebäuden.
6.		  Entschädigungsgrenzen
		  a)	 Die Entschädigung im Rahmen der Außenversicherung  
			   ist insgesamt auf 10 Prozent der Versicherungssumme,  
			   höchstens 10.000,– EUR begrenzt.
		  b)	 Für Wertsachen (auch Bargeld) gelten zusätzlich Entschä- 
			   digungsgrenzen (siehe Abschnitt „A“ § 13 Nr. 2).

§ 8 Versicherte Kosten

1.		  Versicherte Kosten 
		  Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwen- 
		  digen
		  a)	 Aufräumungskosten 
			   für das Aufräumen versicherter Sachen sowie für das Weg- 
			   räumen und den Abtransport von zerstörten und beschä- 
			   digten versicherten Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz  
			   und für das Ablagern und Vernichten.
		  b)	 Bewegungs- und Schutzkosten,
			   die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstel- 
			   lung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen andere  
			   Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen.
		  c)	 Hotelkosten
			   für Hotel- oder ähnliche Unterbringung ohne Nebenkosten  
			   (z.B. Frühstück, Telefon), wenn die ansonsten ständig be- 
			   wohnte Wohnung unbewohnbar wurde und dem Ver- 
			   sicherungsnehmer auch die Beschränkung auf einen be- 
			   wohnbaren Teil nicht zumutbar ist. Die Kosten werden bis  
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			   zu dem Zeitpunkt ersetzt, an dem die Wohnung wieder  
			   bewohnbar ist, längstens für die Dauer von 100 Tagen. Die  
			   Entschädigung ist pro Tag auf 1 Promille der Versicherungs- 
			   summe begrenzt, soweit nicht etwas anderes vereinbart  
			   ist.
		  d)	 Transport- und Lagerkosten
			   für Transport und Lagerung des versicherten Hausrats,  
			   wenn die Wohnung unbenutzbar wurde und dem Versiche- 
			   rungsnehmer auch die Lagerung in einem benutzbaren Teil  
			   nicht zumutbar ist. Die Kosten für die Lagerung werden bis  
			   zu dem Zeitpunkt ersetzt, an dem die Wohnung wieder  
			   benutzbar oder eine Lagerung in einem benutzbaren Teil  
			   der Wohnung wieder zumutbar ist, längstens für die Dauer  
			   von 100 Tagen.
		  e)	 Schlossänderungskosten 
			   für Schlossänderungen der Wohnung, wenn Schlüssel für  
			   Türen der Wohnung oder für dort befindliche Wertschutz- 
			   schränke durch einen Versicherungsfall abhanden gekom- 
			   men sind.
		  f)	 Bewachungskosten
			   für die Bewachung versicherter Sachen, wenn die Wohnung  
			   unbewohnbar wurde und Schließvorrichtungen und son- 
			   stige Sicherungen keinen ausreichenden Schutz bieten. Die  
			   Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, an dem die  
			   Schließvorrichtungen oder sonstige Sicherungen wieder  
			   voll gebrauchsfähig sind, längstens für die Dauer von 48  
			   Stunden.
		  g)	 Reparaturkosten für Gebäudeschäden
			   die im Bereich der Wohnung durch Einbruchdiebstahl, Raub  
			   oder den Versuch einer solchen Tat oder innerhalb der Woh- 
			   nung durch Vandalismus nach einem Einbruch oder einer  
			   Beraubung entstanden sind.
		  h)	 Reparaturkosten für Nässeschäden
			   an Bodenbelägen, Innenanstrichen oder Tapeten in gemie- 
			   teten bzw. in Sondereigentum befindlichen Wohnungen.
		  i)	 Kosten für provisorische Maßnahmen 
			   Kosten für provisorische Maßnahmen zum Schutz ver- 
			   sicherter Sachen.

§ 9 Versicherungswert, Versicherungssumme

1.		  Versicherungswert
		  Der Versicherungswert bildet die Grundlage der Entschädi- 
		  gungsberechnung.
		  a)	 Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungswert von  
			   Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand  
			   (Neuwert).
		  b)	 Für Kunstgegenstände (siehe Abschnitt „A“ § 13 Nr. 1 a)  
			   dd)) und Antiquitäten (siehe Abschnitt „A“ § 13 Nr. 1 a) ee))  
			   ist der Versicherungswert der Wiederbeschaffungspreis von  
			   Sachen gleicher Art und Güte.
		  c)	 Sind Sachen für ihren Zweck in dem versicherten Haushalt  
			   nicht mehr zu verwenden, so ist der Versicherungswert der  
			   für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis (ge- 
			   meiner Wert).
		  d)	 Soweit die Entschädigung für Wertsachen auf bestimmte  
			   Beträge begrenzt (Entschädigungsgrenzen siehe Abschnitt  
			   „A“ § 13 Nr. 2) ist, werden bei der Ermittlung des Versiche- 
			   rungswertes höchstens diese Beträge berücksichtigt.
2.		  Versicherungssumme 
		  a)	 Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert ent- 
			   sprechen.
		  b)	 Die Versicherungssumme erhöht sich um einen Vorsorge- 
			   betrag von 10 Prozent.
3.		  Anpassung von Versicherungssumme und Prämie 
		  a)	 Die Versicherungssumme wird entsprechend der Entwick- 
			   lung des Preisindexes – siehe b) – angepasst.
		  b)	 Die Versicherungssumme erhöht oder vermindert sich mit  

			   Beginn eines jeden Versicherungsjahres entsprechend  
			   dem Prozentsatz, um den sich der Preisindex für „Ver- 
			   brauchs- und Gebrauchsgüter ohne Nahrungsmittel und  
			   ohne die normalerweise nicht in der Wohnung gelagerten  
			   Güter“ – aus dem Verbraucherpreisindex für Deutschland  
			   (VPI) – im vergangenen Kalenderjahr gegenüber dem  
			   davorliegenden Kalenderjahr verändert hat. Maßgebend ist  
			   der vom Statistischen Bundesamt jeweils für den Monat  
			   September veröffentlichte Index. 
			   Der Veränderungsprozentsatz wird nur bis zur ersten Stelle  
			   nach dem Komma berücksichtigt. 
			   Die neue Versicherungssumme wird auf volle hundert EUR  
			   aufgerundet und dem Versicherungsnehmer bekanntge- 
			   geben. 
		  c)	 Die Prämie wird aus der neuen Versicherungssumme be- 
			   rechnet.
		  d)	 Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über  
			   die neue Versicherungssumme kann der Versicherungs- 
			   nehmer der Anpassung durch Erklärung in Textform wider- 
			   sprechen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige  
			   Absendung. Damit wird die Anpassung nicht wirksam.

§ 10 Anpassung der Prämie

1.		  Grundsatz
		  Die Prämie, auch soweit sie für erweiterten Versicherungs- 
		  schutz vereinbart ist, kann zu Beginn eines jeden Versiche- 
		  rungsjahres nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen zur  
		  Anpassung des Beitragssatzes steigen oder sinken.
2.		  Prämienanpassungsklausel
		  Der Versicherer kann die Prämie pro Tausend EUR Versiche- 
		  rungssumme für bestehende Versicherungsverträge, auch  
		  soweit sie für erweiterten Versicherungsschutz vereinbart ist  
		  (Prämiensatz), mit Wirkung von Beginn der nächsten Versiche- 
		  rungsperiode an erhöhen. Dabei darf der geänderte Prämi- 
		  ensatz den im Zeitpunkt der Änderung geltenden Tarifprämi- 
		  ensatz nicht übersteigen.
		  Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag in- 
		  nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versi- 
		  cherers über die Prämiensatzerhöhung zum Zeitpunkt des  
		  Inkrafttretens der Änderung kündigen. Die Kündigung ist  
		  schriftlich zu erklären.    

§ 11 Wohnungswechsel

1.		  Umzug in eine neue Wohnung
		  Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht der  
		  Versicherungsschutz auf die neue Wohnung über. Während des  
		  Wohnungswechsels besteht in beiden Wohnungen Versiche- 
		  rungsschutz. Der Versicherungsschutz in der bisherigen Woh- 
		  nung erlischt spätestens zwei Monate nach Umzugsbeginn.  
		  Der Umzug beginnt mit dem Zeitpunkt, an dem erstmals ver- 
		  sicherte Sachen dauerhaft in die neue Wohnung gebracht  
		  werden.
2.		  Mehrere Wohnungen
		  Behält der Versicherungsnehmer zusätzlich die bisherige  
		  Wohnung, geht der Versicherungsschutz nicht über, wenn er  
		  die alte Wohnung weiterhin bewohnt (Doppelwohnsitz); für  
		  eine Übergangszeit von zwei Monaten besteht Versicherungs- 
		  schutz in beiden Wohnungen.
3.		  Umzug ins Ausland
		  Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepublik  
		  Deutschland, so geht der Versicherungsschutz nicht auf die  
		  neue Wohnung über. Der Versicherungsschutz in der bisherigen  
		  Wohnung erlischt spätestens zwei Monate nach Umzugs- 
		  beginn.

4.		  Anzeige der neuen Wohnung
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		  a)	 Der Bezug einer neuen Wohnung ist spätestens bei Beginn  
			   des Einzuges dem Versicherer mit Angabe der neuen Wohn- 
			   fläche in Quadratmetern anzuzeigen.
		  b)	 Waren für die bisherige Wohnung besondere Sicherungen  
			   vereinbart, so ist dem Versicherer in Textform mitzuteilen,  
			   ob entsprechende Sicherungen in der neuen Wohnung vor- 
			   handen sind (siehe Abschnitt „B“ § 9 Gefahrerhöhung).
		  c)	 Verändert sich nach dem Wohnungswechsel die Wohnflä- 
			   che oder der Wert des Hausrates und wird der Versiche- 
			   rungsschutz nicht entsprechend angepasst, kann dies zur  
			   Unterversicherung führen.
5.		  Festlegung der neuen Prämie, Kündigungsrecht
		  a)	 Mit Umzugsbeginn gelten die am Ort der neuen Wohnung  
			   gültigen Tarifbestimmungen des Versicherers.
		  b)	 Bei einer Erhöhung der Prämie aufgrund veränderter Prämi- 
			   ensätze oder bei Erhöhung eines Selbstbehaltes kann der  
			   Versicherungsnehmer den Vertrag kündigen. Die Kündigung  
			   hat spätestens einen Monat nach Zugang der Mitteilung  
			   über die Erhöhung zu erfolgen. Sie wird einen Monat nach  
			   Zugang wirksam. Die Kündigung ist in Textform zu er- 
			   klären.
		  c)	 Der Versicherer kann bei Kündigung durch den Versiche- 
			   rungsnehmer die Prämie nur in der bisherigen Höhe zeitan- 
			   teilig bis zur Wirksamkeit der Kündigung beanspruchen. 
6.		  Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung
		  a)	 Zieht bei einer Trennung von Ehegatten der Versicherungs- 
			   nehmer aus der Ehewohnung aus und bleibt der Ehegatte  
			   in der bisherigen Ehewohnung zurück, so gelten als Versi- 
			   cherungsort (siehe Abschnitt „A“ § 6 Nr. 3) die neue Woh- 
			   nung des Versicherungsnehmers und die bisherige Ehewoh- 
			   nung. Dies gilt bis zu einer Änderung des Versicherungs- 
			   vertrages, längstens bis zum Ablauf von drei Monaten nach  
			   der nächsten auf den Auszug des Versicherungsnehmers  
			   folgenden Prämienfälligkeit. Danach besteht Versicherungs- 
			   schutz nur noch in der neuen Wohnung des Versicherungs- 
			   nehmers.
		  b)	 Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht bei  
			   einer Trennung von Ehegatten einer der Ehegatten aus der  
			   Ehewohnung aus, so sind Versicherungsort (siehe Abschnitt  
			   „A“ § 6 Nr. 3) die bisherige Ehewohnung und die neue Woh- 
			   nung des ausziehenden Ehegatten. Dies gilt bis zu einer  
			   Änderung des Versicherungsvertrages, längstens bis zum  
			   Ablauf von drei Monaten nach der nächsten auf den Aus- 
			   zug des Ehegatten folgenden Prämienfälligkeit. Danach  
			   erlischt der Versicherungsschutz für die neue Wohnung.
		  c)	 Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so gilt b) ent- 
			   sprechend. Nach Ablauf der Frist von drei Monaten nach der  
			   nächsten auf den Auszug der Ehegatten folgenden Prämi- 
			   enfälligkeit erlischt der Versicherungsschutz für beide  
			   neuen Wohnungen.
7.		  Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften
		  Nr. 6 gilt entsprechend für eheähnliche Lebensgemeinschaften  
		  und Lebenspartnerschaften, sofern beide Partner am Versiche- 
		  rungsort gemeldet sind.

§ 12 Entschädigungsberechnung, Unterversicherung

1.		  Ersetzt werden im Versicherungsfall bei
		  a)	 zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen der Ver- 
			   sicherungswert (siehe Abschnitt „A“ § 9 Nr. 1) bei Eintritt  
			   des Versicherungsfalles (siehe Abschnitt „A“ § 1),
		  b)	 beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten bei  
			   Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die  
			   Reparatur nicht auszugleichenden Wertminderung, höch- 
			   stens jedoch der Versicherungswert (siehe Abschnitt „A“ § 9  
			   Nr. 1) bei Eintritt des Versicherungsfalles (siehe Abschnitt  
			   „A“ § 1).
			   Wird durch den Schaden die Gebrauchsfähigkeit einer  

			   Sache nicht beeinträchtigt und ist dem Versicherungs- 
			   nehmer die Nutzung ohne Reparatur zumutbar (sogenann- 
			   ter Schönheitsschaden), so ist die Beeinträchtigung durch  
			   Zahlung des Betrages auszugleichen, der dem Minderwert  
			   entspricht.
2.		  Restwerte
		  Restwerte werden in den Fällen von Nr. 1 angerechnet.
3.		  Mehrwertsteuer
		  Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versiche- 
		  rungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist; das gleiche gilt,  
		  wenn der Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tatsächlich  
		  nicht gezahlt hat.
4.		  Gesamtentschädigung, Kosten aufgrund Weisung
		  Die Entschädigung für versicherte Sachen einschließlich versi- 
		  cherter Kosten ist je Versicherungsfall (siehe Abschnitt „A“ §  
		  1 Nr. 1) auf die vereinbarte Versicherungssumme (siehe  
		  Abschnitt „A“ § 9 Nr. 2 a)) einschließlich Vorsorgebetrag (siehe  
		  Abschnitt „A“ § 9 Nr. 2 b)) begrenzt.
		  Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten (siehe  
		  Abschnitt „B“ § 13), die auf Weisung des Versicherers entstan- 
		  den sind, werden unbegrenzt ersetzt.
		  Wird die vereinbarte Versicherungssumme einschließlich  
		  Vorsorgebetrag für die Entschädigung versicherter Sachen  
		  breits vollständig ausgeschöpft, so werden versicherte Kosten  
		  (siehe Abschnitt „A“ § 8) darüber hinaus bis zu 10 Prozent der  
		  Versicherungssumme (siehe Abschnitt „A“ § 9 Nr. 2 a) und b))  
		  ersetzt.
5.		  Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung
		  Ist die Versicherungssumme zum Zeitpunkt des Versicherungs- 
		  falls (siehe Abschnitt „A“ § 1 Nr. 1) niedriger als der Versiche- 
		  rungswert (siehe Abschnitt „A“ § 9 Nr. 1) der versicherten Sachen  
		  (Unterversicherung) und ist kein Unterversicherungsverzicht  
		  vereinbart bzw. dieser nachträglich entfallen, wird die Ent- 
		  schädigung gemäß Nr. 1 in dem Verhältnis von Versicherungs- 
		  summe zum Versicherungswert nach folgender Berechnungs- 
		  formel gekürzt: Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert  
		  mit der Versicherungssumme dividiert durch den Versiche- 
		  rungswert.
6.		  Versicherte Kosten
		  Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicherter  
		  Kosten (siehe Abschnitt „A“ § 8) ist der Nachweis tatsächlich  
		  angefallener Kosten unter Berücksichtigung der jeweils verein- 
		  barten Entschädigungsgrenzen.
		  Für die Entschädigungsberechnung der versicherten Kosten  
		  (siehe Abschnitt „A“ § 8) sowie der Schadenabwendungs-,  
		  Schadenminderungs- und Schadenermittlungskosten (siehe  
		  Abschnitt „B“ § 13) gilt Nr. 5 entsprechend.

§ 13  Entschädigungsgrenzen für Wertsachen, 
Wertschutzschränke

1.		  Definitionen
		  a)	 Versicherte Wertsachen (siehe Abschnitt „A“ § 6 Nr. 2 b))  
			   sind
			   aa)	 Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge (z.B.  
				    Chipkarte);
			   bb)	 Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige  
				    Wertpapiere;
			   cc)	 Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken,  
				    Münzen und Medaillen, sowie alle Sachen aus Gold  
				    und Platin;
			   dd)	 Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins sowie  
				    Kunstgegenstände (z.B. Gemälde, Collagen, Zeich- 
				    nungen, Graphiken und Plastiken) sowie nicht in cc)  
				    genannte Sachen aus Silber;
			   ee)	 Antiquitäten (Sachen, die über 100 Jahre alt sind),  
				    jedoch mit Ausnahme von Möbelstücken.
		  b)	 Wertschutzschränke im Sinne von Nr. 2 b) sind Sicherheits- 
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			   behältnisse, die
			   aa)	 durch die VdS Schadenverhütung GmbH oder durch  
				    eine gleichermaßen qualifizierte Prüfstelle anerkannt  
				    sind und
			   bb)	 als freistehende Wertschutzschränke ein Mindest- 
				    gewicht von 200 kg aufweisen oder bei geringerem  
				    Gewicht nach den Vorschriften des Herstellers fach- 
				    männisch verankert oder in der Wand oder im Fußbo- 
				    den bündig eingelassen sind (Einmauerschrank).
2.		  Entschädigungsgrenzen
		  a)	 Die Entschädigung für Wertsachen unterliegt einer beson- 
			   deren Entschädigungsgrenze. Sie beträgt je Versicherungs- 
			   fall 20 Prozent der Versicherungssumme, sofern nicht  
			   etwas anderes vereinbart ist.
		  b)	 Für Wertsachen, die sich zum Zeitpunkt des Versicherungs- 
			   falles außerhalb eines anerkannten und verschlossenen  
			   Wertschutzschrankes (siehe Nr. 1 b) befunden haben, ist die  
			   Entschädigung je Versicherungsfall begrenzt auf
			   aa)	 1.000 EUR für Bargeld und auf Geldkarten geladene  
				    Beträge mit Ausnahme von Münzen, deren Versiche- 
				    rungswert den Nennbetrag übersteigt;
			   bb)	 2.500 EUR insgesamt für Urkunden einschließlich  
				    Sparbücher und sonstige Wertpapiere;
			   cc)	 20.000 EUR insgesamt für Schmucksachen, Edelsteine,  
				    Perlen, Briefmarken, Münzen und Medaillen, sowie alle  
				    Sachen aus Gold und Platin.

§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1.		  Fälligkeit der Entschädigung
		  Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des  
		  Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs ab- 
		  geschlossen sind.
		  Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung  
		  des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen,  
		  der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.
2.		  Verzinsung
		  Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechts- 
		  grund eine weitergehende Zinspflicht besteht:
		  a)	 Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines  
			   Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit  
			   Anzeige des Schadens zu verzinsen.
		  b)	 Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen  
			   Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB),  
			   mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchstens bei 6  
			   Prozent Zinsen pro Jahr.
		  c)	 Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung  
			   fällig.
3.		  Hemmung
		  Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 2 a) ist der Zeit- 
		  raum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens  
		  des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt  
		  oder nicht gezahlt werden kann.
4.		  Aufschiebung der Zahlung
		  Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
		  a)	 Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungs- 
			   nehmers bestehen;
		  b)	 ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen  
			   den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus  
			   Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft.

§ 15 Sachverständigenverfahren

1.		  Feststellung der Schadenhöhe
		  Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche- 
		  rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem  
		  Sachverständigenverfahren festgestellt wird. Ein solches Sach- 
		  verständigenverfahren können Versicherer und Versicherungs- 

		  nehmer auch gemeinsam vereinbaren.
2.		  Weitere Feststellungen
		  Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf  
		  weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt wer- 
		  den.
3.		  Verfahren vor Feststellung
		  Für das Sachverständigenverfahren gilt:
		  a)	 Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu  
			   benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt  
			   hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten  
			   Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten  
			   Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachver- 
			   ständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang  
			   der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde  
			   Partei durch das für den Schadenort zuständige Amts- 
			   gericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch den  
			   Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge  
			   hinzuweisen.
		  b)	 Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person  
			   benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist  
			   oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht;  
			   ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäfts- 
			   partnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen  
			   Verhältnis steht.
		  c)	 Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn 
			   ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als  
			   Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die  
			   Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen.  
			   Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Ob- 
			   mann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort  
			   zuständige Amtsgericht ernannt.
4.		  Feststellung
		  Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
		  a)	 ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und  
			   beschädigten versicherten Sachen sowie deren nach dem  
			   Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungs- 
			   werte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;
		  b)	 die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;
		  c)	 die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;
		  d)	 die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten;
		  e)	 den Wert der nicht vom Schaden betroffenen versicherten  
			   Sachen, wenn kein Unterversicherungsverzicht gegeben 
			   ist.
5.		  Verfahren nach Feststellung
		  Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden  
		  Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachver- 
		  ständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie un- 
		  verzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die strei- 
		  tig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen  
		  der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt  
		  seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.
		  Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes  
		  sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachge- 
		  wiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage  
		  erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststel- 
		  lungen berechnet der Versicherer die Entschädigung.
		  Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch  
		  gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachver- 
		  ständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen  
		  oder sie verzögern.
6.		  Kosten
		  Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die  
		  Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes  
		  tragen beide Parteien je zur Hälfte.
7.		  Obliegenheiten
		  Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegen- 
		  heiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.
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§ 16 Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit 
des Versicherungsnehmers vor und nach dem 

Versicherungsfall, Sicherheitsvorschrift

1.		  Sicherheitsvorschrift
		  Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit hat der  
		  Versicherungsnehmer in der kalten Jahreszeit die Wohnung  
		  (siehe Abschnitt „A“ § 6 Nr. 3) zu beheizen und dies genügend  
		  häufig zu kontrollieren oder alle wasserführenden Anlagen und  
		  Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu  
		  halten.
2.		  Folgen der Obliegenheitsverletzung
		  Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1 genannte Oblie- 
		  genheit, ist der Versicherer unter den in Abschnitt „B“ § 8 Nr. 1  
		  b) und Nr. 3 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung  
		  berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 

§ 17 Besondere gefahrerhöhende Umstände

	Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung (gemäß Abschnitt „B“ § 9) 
kann insbesondere dann vorliegen, wenn
		  a)	 sich ein Umstand ändert nach dem der Versicherer vor  
			   Vertragsschluss gefragt hat;
		  b)	 sich anlässlich eines Wohnungswechsels (siehe Abschnitt  
			   „A“ § 11) ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt  
			   worden ist;
		  c)	 die ansonsten ständig bewohnte Wohnung länger als 60  
			   Tage oder über eine für den Einzelfall vereinbarte längere  
			   Frist hinaus unbewohnt bleibt und auch nicht beaufsichtigt  
			   wird; beaufsichtigt ist eine Wohnung nur dann, wenn sich  
			   während der Nacht eine dazu berechtigte volljährige Person  
			   darin aufhält;
		  d)	 vereinbarte Sicherungen beseitigt, vermindert oder in nicht  
			   gebrauchsfähigem Zustand sind. Das gilt auch bei einem  
			   Wohnungswechsel (siehe Abschnitt „A“ § 11).

§ 18 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1.		  Anzeigepflicht
		  Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt,  
		  hat der Versicherungsnehmer oder der Versicherer dies nach  
		  Kenntniserlangung unverzüglich dem Vertragspartner in Text- 
		  form anzuzeigen.
2.		  Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung
		  Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden  
		  gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädi- 
		  gung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den  
		  Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb  
		  von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt.  
		  Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Entschädigung  
		  zurückzugeben
3.		  Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung
		  a)	 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden  
			   gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese  
			   Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versiche- 
			   rungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungs- 
			   nehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache  
			   dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versiche- 
			   rungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei  
			   Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung  
			   des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf  
			   dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.
		  b)	 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden  
			   gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese  
			   Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedin- 
			   gungsgemäß geringer als der Versicherungswert ist, so  
			   kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und  
			   muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er  

			   sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang  
			   einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht  
			   bereit, so hat der Versicherungsnehmer die Sache im Ein- 
			   vernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbietend  
			   verkaufen zu lassen. Von dem Erlös, abzüglich der Verkaufs- 
			   kosten, erhält der Versicherer den Anteil, welcher der von  
			   ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung ent- 
			   spricht.
4.		  Beschädigte Sachen
		  Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann  
		  der Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschädi- 
		  gung in Höhe der Reparaturkosten auch dann verlangen oder  
		  behalten, wenn die Sachen in den Fällen von Nr. 2 oder Nr. 3  
		  bei ihm verbleiben.
5.		  Gleichstellung
		  Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn  
		  der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz  
		  wieder zu verschaffen.
6.		  Übertragung der Rechte
		  Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte  
		  Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den  
		  Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen,  
		  die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.
7.		  Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren
		  Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos  
		  erklärt worden, so hat der Versicherungsnehmer die gleichen  
		  Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zurücker- 
		  langt hätte. Jedoch kann der Versicherungsnehmer die Entschä- 
		  digung behalten, soweit ihm durch Verzögerung fälliger  
		  Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden  
		  ist.
 

Abschnitt „B“

§ 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers 
oder seines Vertreters

1.		  Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von  
		  Gefahrumständen
		  Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragser- 
		  klärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände  
		  anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt  
		  hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag  
		  mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.
		  Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver- 
		  pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Ver- 
		  tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des  
		  Satzes 1 stellt.
2.		  Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
		  a)	 Vertragsänderung
			   Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vor- 
			   sätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis  
			   der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch  
			   zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die an- 
			   deren Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rück- 
			   wirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungs- 
			   nehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die  
			   anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperi- 
			   ode Vertragsbestandteil.
			   Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um  
			   mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Ge- 
			   fahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus,  
			   so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb  
			   eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche- 
			   rers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mit- 
			   teilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den  
			   Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hin- 
			   zuweisen.
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		  b)	 Rücktritt und Leistungsfreiheit
			   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht  
			   nach Nummer 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurück- 
			   treten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die  
			   Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig  
			   verletzt.
			   Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das  
			   Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der   
			   Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den  
			   Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu  
			   gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.
			   Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles  
			   zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn,  
			   der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung  
			   der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der  
			   weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche- 
			   rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der  
			   Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der  
			   Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt,  
			   ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.
		  c)	 Kündigung
			   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht  
			   nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Ver- 
			   sicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem  
			   Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den  
			   Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu  
			   gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.
		  d)	 Ausschluss von Rechten des Versicherers
			   Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum  
			   Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils aus- 
			   geschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten  
			   Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte.
		  e)	 Anfechtung
			   Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger  
			   Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.
3.		  Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
		  Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) oder  
		  zur Kündigung (2 c) muss der Versicherer innerhalb eines  
		  Monats schriftlich geltend machen und dabei die Umstände  
		  angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung  
		  kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Mo- 
		  nats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist  
		  beginnt mit dem Zeitpunkt, an dem der Versicherer von der  
		  Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis  
		  erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht  
		  begründen.
4.		  Rechtsfolgenhinweis
		  Die Rechte zur  Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b)  
		  und zur Kündigung (2 c) stehen dem Versicherer nur zu, wenn  
		  er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in  
		  Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht  
		  hingewiesen hat.
5.		  Vertreter des Versicherungsnehmers
		  Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh- 
		  mers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und  
		  2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die  
		  Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu be- 
		  rücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass  
		  die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig  
		  verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter  
		  noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässig- 
		  keit zur Last fällt.
6.		  Erlöschen der Rechte des Versicherers
		  Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2a), zum  
		  Rücktritt (2b) und zur Kündigung (2c) erlöschen mit Ablauf  
		  von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Ver- 
		  sicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die  
		  Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsneh- 

		  mer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder  
		  arglistig verletzt hat.

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, 
Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 

der Erst- oder Einmalprämie

1.		  Beginn des Versicherungsschutzes
		  Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen  
		  in Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein angegebenen  
		  Zeitpunkt.
2.		  Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie
		  Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem  
		  Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeit- 
		  punkt des vereinbarten und im Versicherungsschein ange- 
		  gebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.
		  Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor  
		  Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie unverzüg- 
		  lich nach Vertragsschluss zu zahlen.
		  Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem  
		  in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versiche- 
		  rungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.
		  Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche- 
		  rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die  
		  erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach  
		  Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.
		  Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste  
		  Rate als erste Prämie.
3.		  Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
		  Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2  
		  maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Ver- 
		  sicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht  
		  bewirkt ist.
		  Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs- 
		  nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
4.		  Leistungsfreiheit des Versicherers
		  Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige  
		  Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeit- 
		  punkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung der  
		  Prämie eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung  
		  verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch geson- 
		  derte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen  
		  Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der  
		  Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.
		  Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versiche- 
		  rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ 3 Dauer und Ende des Vertrages

1.		  Dauer
		  Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen  
		  Zeitraum abgeschlossen.
2.		  Stillschweigende Verlängerung
		  Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert  
		  sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Ver- 
		  tragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des je- 
		  weiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.
3.		  Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
		  Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei  
		  Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden  
		  Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Ver- 
		  sicherungsnehmer gekündigt werden.
		  Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate  
		  vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.
4.		  Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
		  Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der  
		  Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgese- 
		  henen Zeitpunkt.
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5.		  Wegfall des versicherten Interesses
		  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche- 
		  rung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, an dem der  
		  Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt. 
		  a)	 Als Wegfall des versicherten Interesses gilt die vollständige  
			   und dauerhafte Auflösung des versicherten Hausrates
			   aa)	 nach Aufnahme des Versicherungsnehmers in eine  
				    stationäre Pflegeeinrichtung 
			   bb)	 nach Aufgabe einer Zweit- oder Ferienwohnung. 
				    Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versi- 
				    cherten Interesses.
		  b)	 Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Versiche- 
			   rungsnehmers zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung des  
			   Versicherers über die vollständige und dauerhafte Haus- 
			   haltsauflösung, spätestens jedoch zwei Monate nach dem  
			   Tod des Versicherungsnehmers, wenn nicht bis zu diesem  
			   Zeitpunkt ein Erbe die Wohnung in derselben Weise nutzt  
			   wie der verstorbene Versicherungsnehmer.

§ 4 Folgeprämie

1.		  Fälligkeit 
		  a)	 Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der  
			   jeweiligen Versicherungsperiode fällig.
		  b)	 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des  
			   im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung an- 
			   gegebenen Zeitraums bewirkt ist.
2.		  Schadenersatz bei Verzug
		  Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folge- 
		  prämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm  
		  durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.
3.		  Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
		  a)	 Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht  
			   rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf dessen Kosten  
			   in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist  
			   von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungs- 
			   aufforderung bestimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur  
			   wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen  
			   Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen be- 
			   ziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungs- 
			   freiheit und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristge- 
			   rechten Zahlung hinweist.
		  b)	 Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungs- 
			   frist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungs- 
			   nehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zah- 
			   lung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so  
			   ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.
		  c)	 Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung  
			   gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer  
			   Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern  
			   der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschul- 
			   deten Beträge in Verzug ist.
			   Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist  
			   so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam  
			   wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt  
			   mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Ver- 
			   sicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hin- 
			   zuweisen. 
4.		  Zahlung der Prämie nach Kündigung
		  Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs- 
		  nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder,  
		  wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, in- 
		  nerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet. Die  
		  Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3b)  
		  bleibt unberührt.

§ 5 Lastschriftverfahren

1.		  Pflichten des Versicherungsnehmers
		  Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren ver- 
		  einbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt  
		  der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende Deckung des  
		  Kontos zu sorgen.
2.		  Änderung des Zahlungsweges
		  Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder  
		  mehrere Prämien trotz wiederholtem Einziehungsversuch nicht  
		  eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die  
		  Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündigen.
		  Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass  
		  der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende Prä- 
		  mie und zukünftige Prämien selbst zu übermitteln.
		  Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehl- 
		  geschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungs- 
		  nehmer in Rechnung gestellt werden.

§ 6 Ratenzahlung

	Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu 
den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.
	Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden 
sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz 
oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig 
wird.

§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1.		  Allgemeiner Grundsatz
		  a)	 Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses  
			   vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versiche- 
			   rer für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil der  
			   Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Ver- 
			   sicherungsschutz bestanden hat.
		  b)	 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Ver- 
			   sicherung weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die  
			   er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur  
			   bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der  
			   Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt  
			   hat.
2.		  Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, 	
		  Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse
		  a)	 Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Ver- 
			   tragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen,  
			   hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des  
			   Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten.   
			   Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung  
			   über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des  
			   Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und  
			   der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versi- 
			   cherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.
			   Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver- 
			   sicherer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr  
			   gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der  
			   Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungs- 
			   vertrag in Anspruch genommen hat.
		  b)	 Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Ver- 
			   sicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer Ge- 
			   fahrumstände, nach denen der Versicherer vor Vertrags- 
			   annahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so  
			   steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden  
			   der Rücktrittserklärung zu.
			   Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Ver- 
			   sicherers beendet, weil die erste oder einmalige Prämie  
			   nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versi- 
			   cherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.
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		  c)	 Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des  
			   Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht  
			   dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der  
			   Anfechtungserklärung zu.
		  d)	 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie  
			   verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der  
			   Versicherung nicht besteht oder wenn das Interesse bei  
			   einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder  
			   für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht  
			   entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene  
			   Geschäftsgebühr verlangen.
			   Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Inte- 
			   resse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechts- 
			   widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag  
			   nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall die Prämie  
			   bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit  
			   begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1.		  Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
		  a)	 Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versiche- 
			   rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu er- 
			   füllen hat, sind:
			   aa)	 die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie  
				    vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften,
			   bb)	 die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten  
				    Obliegenheiten,
		  b)	 Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob  
			   fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Ver- 
			   sicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen  
			   hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nach- 
			   dem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den  
			   Vertrag fristlos kündigen.
			   Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen,  
			   wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Ob- 
			   liegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt  
			   hat.
2.		  Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungs-	
		  falles
		  a)	 Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des  
			   Versicherungsfalls
			   aa)	 nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung  
				    des Schadens zu sorgen;
			   bb)	 dem  Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er  
				    von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – gege- 
				    benenfalls auch mündlich oder telefonisch – anzu- 
				    zeigen;
			   cc)	 Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/ 
				    -minderung – gegebenenfalls auch mündlich oder  
				    telefonisch –  einzuholen, wenn die Umstände dies  
				    gestatten;
			   dd)	 Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/ 
				    -minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen.  
				    Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag betei- 
				    ligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der  
				    Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen  
				    zu handeln;
			   ee)	 Schäden durch strafbare Handlungen gegen das  
				    Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;
			   ff)	 dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Ver- 
				    zeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzu- 
				    reichen;
			   gg)	 das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis  
				    die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch  
				    den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Verän- 
				    derungen unumgänglich, sind das Schadenbild nach- 
				    vollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und  

				    die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung  
				    durch den Versicherer aufzubewahren;
			   hh)	 soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede   
				    Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen,  
				    die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des  
				    Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers er- 
				    forderlich ist, sowie jede Untersuchung über Ursache  
				    und Höhe des Schadens und über den Umfang der  
				    Entschädigungspflicht zu gestatten;
			   ii)	 vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen,  
				    deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet wer- 
				    den kann;
			   jj)	 für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere  
				    oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden unverzüg- 
				    lich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige  
				    sonstige Rechte zu wahren, insbesondere abhanden  
				    gekommene Sparbücher und andere sperrfähige Ur- 
				    kunden unverzüglich sperren zu lassen.
		  b)	 Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versiche- 
			   rers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten  
			   gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach  
			   den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.
3.		  Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
		  a)	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach  
			   Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Ver- 
			   pflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verlet- 
			   zung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine  
			   Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des  
			   Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das  
			   Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Ver- 
			   sicherungsnehmer zu beweisen.
		  b)	 Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung  
			   ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet,  
			   soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ver- 
			   letzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die  
			   Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststel- 
			   lung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers  
			   ursächlich ist.
		  c)	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des  
			   Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklä- 
			   rungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollstän- 
			   dig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versiche- 
			   rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf  
			   diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 9 Gefahrerhöhung

1.		  Begriff der Gefahrerhöhung
		  a)	 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der  
			   Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsäch- 
			   lich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der  
			   Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des  
			   Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des  
			   Versicherers wahrscheinlicher wird.
		  b)	 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur  
			   – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand än- 
			   dert, nach dem der Versicherer vor Vertragsabschluss  
			   gefragt hat.
		  c)	 Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die  
			   Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umstän- 
			   den als mitversichert gelten soll.
2.		  Pflichten des Versicherungsnehmers
		  a)	 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche- 
			   rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers  
			   keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme  
			   durch einen Dritten gestatten.
		  b)	 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er  
			   ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefah- 
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			   rerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er  
			   diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.
		  c)	 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertrags- 
			   erklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der  
			   Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzei- 
			   gen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.
3.		  Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer
		  a)	 Kündigungsrecht 
			   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach  
			   Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen,  
			   wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vor- 
			   sätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorlie- 
			   gen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versi- 
			   cherungsnehmer zu beweisen.
			   Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann  
			   der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem  
			   Monat kündigen.
			   Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen  
			   nach Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den Vertrag unter  
			   Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
		  b)	 Vertragsänderung
			   Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeit- 
			   punkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrund- 
			   sätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen oder die  
			   Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen.
			   Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um  
			   mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absi- 
			   cherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versiche- 
			   rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach  
			   Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung  
			   einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer  
			   den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hin- 
			   zuweisen.
4.		  Erlöschen der Rechte des Versicherers
		  Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsan- 
		  passung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines  
		  Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung  
		  ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist,  
		  der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.
5.		  Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
		  a)	 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein,  
			   so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn  
			   der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2a) vor- 
			   sätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer  
			   diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer be- 
			   rechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das  
			   der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
			   entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit  
			   hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
		  b)	 Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der  
			   Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als ei- 
			   nen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die An- 
			   zeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen,  
			   leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzei- 
			   gepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungs- 
			   nehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz  
			   2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers  
			   bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem  
			   Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein  
			   müssen, bekannt war.
		  c)	 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
			   aa)	 soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die  
				    Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des  
				    Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungs- 
				    pflicht war oder
			   bb)	 wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles  
				    die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelau- 
				    fen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

			   cc)	 wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem  
				    Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäfts- 
				    grundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt.

§ 10 Überversicherung

1.		  Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten 
		  Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch  
		  der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der  
		  Überversicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wir- 
		  kung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsver- 
		  langens, ist für die Höhe der Prämie der Betrag maßgebend,  
		  den der Versicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag  
		  von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden  
		  wäre.
2.		  Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Ab-
		  sicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö- 
		  gensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versi- 
		  cherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von  
		  den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis er- 
		  langt.

§ 11 Mehrere Versicherer

1.		  Anzeigepflicht
		  Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe  
		  Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere  
		  Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind  
		  der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzu- 
		  geben.
2.		  Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
		  Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe  
		  Nr.1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter  
		  den in Abschnitt B § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur  
		  Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungs- 
		  frei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor  
		  Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen  
		  Versicherung erlangt hat.
3.		  Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
		  a)	 Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die- 
			   selbe Gefahr versichert und übersteigen die Versiche- 
			   rungssummen zusammen den Versicherungswert oder  
			   übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschä- 
			   digungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der  
			   anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtscha- 
			   den, liegt eine Mehrfachversicherung vor.
		  b)	 Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
			   verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat,  
			   dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der  
			   Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als  
			   den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen.  
			   Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben  
			   Versicherer bestehen.
			   Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus  
			   anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für den- 
			   selben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem  
			   vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung  
			   aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn  
			   der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen  
			   die Prämien errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in  
			   Deckung gegeben worden wäre. 
			   Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt  
			   sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen  
			   insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als  
			   wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in die- 
			   sem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.
		  c)	 Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung  
			   in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechts- 
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			   widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in  
			   dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.
			   Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu,  
			   an dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umstän- 
			   den Kenntnis erlangt.
4.		  Beseitigung der Mehrfachversicherung
		  a)	 Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die  
			   Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von  
			   dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen,  
			   kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag  
			   aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhält- 
			   nismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag  
			   herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung  
			   nicht gedeckt ist.
			   Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der  
			   Versicherungssumme und Anpassung der Prämie werden  
			   zu dem Zeitpunkt wirksam, an dem die Erklärung dem  
			   Versicherer zugeht.
		  b)	 Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die  
			   Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach  
			   Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Ver- 
			   sicherungswert gesunken ist. 
			   Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge  
			   gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer ge- 
			   schlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die  
			   verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen  
			   und der Prämien verlangen.

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung

1.		  Rechte aus dem Vertrag
		  Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im  
		  eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten)  
		  schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht  
		  nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicher- 
		  ten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungs- 
		  schein besitzt.
2.		  Zahlung der Entschädigung
		  Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den  
		  Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versi- 
		  cherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann  
		  die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versi- 
		  cherungsnehmers verlangen.
3.		  Kenntnis und Verhalten
		  a)	 Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs- 
			   nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Ver- 
			   sicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das  
			   Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der  
			   Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des 
			   Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer  
			   für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Ver- 
			   sicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte  
			   Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.
		  b)	 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn  
			   der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist  
			   oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versiche- 
			   rungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war.
		  c)	 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an,  
			   wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag  
			   des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht  
			   darüber informiert hat.

§ 13 Aufwendungsersatz

1.		  Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des  
		  Schadens
		  a)	 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der  
			   Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles  

			   den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des  
			   Schadens für geboten halten durfte oder die er auf Wei- 
			   sung des Versicherers macht.
		  b)	 Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen  
			   unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwen- 
			   den oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend,  
			   so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn  
			   diese Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven  
			   Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und erfolg- 
			   reich waren oder die Aufwendungen auf Weisung des  
			   Versicherers erfolgten.
		  c)	 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen,  
			   kann er auch den Aufwendungsersatz nach a) und b) ent- 
			   sprechend kürzen.
		  d)	 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung  
			   für versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die  
			   Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt  
			   jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des  
			   Versicherers entstanden sind.
		  e)	 Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a)  
			   erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsneh- 
			   mers vorzuschießen.
		  f)	 Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der  
			   Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen  
			   Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese  
			   Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden.
2.		  Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
		  a)	 Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten  
			   für die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu erset- 
			   zenden Schadens, sofern diese den Umständen nach gebo- 
			   ten waren.
			   Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen  
			   oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt,  
			   soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder  
			   vom Versicherer aufgefordert wurde.
		  b)	 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen,  
			   kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend  
			   kürzen.

§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen

1.		  Übergang von Ersatzansprüchen
		  Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen  
		  einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über,  
		  soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann  
		  nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht  
		  werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungs- 
		  nehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens  
		  in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht  
		  geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den  
		  Schaden vorsätzlich verursacht.
2.		  Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
		  Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein  
		  zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Be- 
		  achtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wah- 
		  ren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versiche- 
		  rer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer, soweit  
		  erforderlich, mitzuwirken.
		  Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätz-- 
		  lich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet,  
		  als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen  
		  kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Oblie- 
		  genheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem  
		  der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent- 
		  sprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das  
		  Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versiche- 
		  rungsnehmer.
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§ 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1.		  Kündigungsrecht
		  Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der  
		  Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kün- 
		  digung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen  
		  Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung oder  
		  Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein.
2.		  Kündigung durch Versicherungsnehmer
		  Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort  
		  nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versiche- 
		  rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu  
		  einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der  
		  laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.
3.		  Kündigung durch Versicherer
		  Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem  
		  Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

1.		  Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des 	
		  Versicherungsfalles
		  a)	 Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vor- 
			   sätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschädi- 
			   gungspflicht frei.
			   Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges  
			   Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versiche- 
			   rungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbei- 
			   führung des Schadens als bewiesen.
		  b)	 Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrläs- 
			   sig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung  
			   in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs- 
			   nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
2.		  Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles
		  Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn  
		  der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tat- 
		  sachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung  
		  von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.
		  Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechts- 
		  kräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen  
		  Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die  
		  Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 17 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen

1.		  Form
		  Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in  
		  diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für  
		  den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das  
		  Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegen- 
		  über dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.
		  Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung  
		  des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in  
		  dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet  
		  werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von  
		  Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.
2.		  Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
		  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift  
		  dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willens- 
		  erklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzuge- 
		  ben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die  
		  letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt  
		  bei einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung.  
		  Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als  
		  zugegangen.
3.		  Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nieder- 
		  lassung
		  Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der An- 

		  schrift  seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer  
		  Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen  
		  nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 18 Agentenvollmacht

1.		  Erklärungen des Versicherungsnehmers
		  Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver- 
		  sicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzuneh- 
		  men betreffend
		  a)	 den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs- 
			   vertrages;
		  b)	 ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich  
			   dessen Beendigung;
		  c)	 Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des  
			   Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses.
2.		  Erklärungen des Versicherers
		  Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver- 
		  sicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nach- 
		  träge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.
3.		  Zahlungen an den Versicherungsvertreter
		  Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen,  
		  die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Ver- 
		  mittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an  
		  ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht  
		  muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen,  
		  wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung  
		  kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ 19 Repräsentanten

		  Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das  
		  Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 20 Verjährung

	Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah-
ren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der An-
spruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begrün-
denden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt 
oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versiche-
rer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum 
zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Ent-
scheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit. 

§ 21 Gerichtsstand

1.		  Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsver- 
		  mittler
		  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche- 
		  rungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilpro- 
		  zessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen  
		  Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung  
		  seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge- 
		  wöhnlichen Aufenthalt hat.
		  Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versiche- 
		  rung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche  
		  auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbe- 
		  betriebes zuständigen Gericht geltend machen.
2.		  Klagen gegen Versicherungsnehmer
		  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche- 
		  rungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist aus- 
		  schließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der  
		  Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohn- 
		  sitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Auf- 
		  enthalt hat.
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		  Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versiche- 
		  rung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei  
		  dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes  
		  zuständigen Gericht geltend machen.

§ 22 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

	 Besondere Bedingungen zum Komforttarif

Abweichend von den VHB 2008 gilt:
Abschnitt A der Allgemeinen Hausratversicherungsbedingungen 
(VHB 2008 Versicherungssummenmodell)

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden

Anprall, Absturz
Abweichend von § 1 Nr. 1 a) ist auch der Anprall von Kraft-, Schie-
nen- und Wasserfahrzeugen oder Teilen der Ladung versichert.
Rauch, Verpuffung, Verrußung
Abweichend von § 1 Nr. 1 a) erstreckt sich der Versicherungsschutz 
auch auf Schäden durch Rauch, Verpuffung und Verrußung. Der Ver-
sicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Schäden durch dauernde 
Einwirkung.
Innere Unruhen 
Abweichend von § 1 Nr. 2 b) besteht Versicherungsschutz auch dann, 
wenn der Versicherungsfall auf innere Unruhen zurückzuführen ist. 
Innere Unruhen liegen vor, wenn zahlenmäßig nicht unerhebliche 
Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche Ruhe und Ordnung 
störenden Weise in Bewegung geraten und Gewalttätigkeiten gegen 
Personen und Sachen verüben.    
Stromausfall
Abweichend von § 1 erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf 
Gefriergut nach einem unvorhersehbar eingetretenen Stromausfall, 
ausgenommen Stromausfall durch technische Defekte oder Bedie-
nungsfehler, die im Haushalt selbst entstanden bzw. geschehen sind. 
Die Entschädigung ist begrenzt auf 1.000,– EUR. 
Grobe Fahrlässigkeit
Ergänzend zu § 1 gilt: Der Versicherer leistet bis zu einer Schadenhö-
he von 5.000,– EUR auch bei Schäden, die der Versicherungsnehmer 
oder eine mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebende Person grob 
fahrlässig herbeigeführt hat, es sei denn, es handelt sich um die Ver-
letzung von Obliegenheiten.

§ 2 Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Luftfahrzeuge

Nutzfeuer
Abweichend von § 2 Nr. 2 besteht Versicherungsschutz für Schäden 
durch Feuer, das einen bestimmungsgemäßen Herd verlassen hat.
Feuernutzwärme
Abweichend von § 2 Nr. 2 sind auch Schäden an Sachen versichert, 
die der Feuernutzwärme ausgesetzt waren. 
Sengschäden
Abweichend von § 2 Nr. 2  sind Sengschäden, die nicht durch einen 
Brand entstanden sind, mitversichert. Die Entschädigungsgrenze je 
Schadenfall beträgt 1.000,– EUR.
Schmorschäden
Abweichend von § 2 Nr. 2 sind Schmorschäden, die nicht durch einen 
Brand entstanden sind, mitversichert. Nicht versichert sind Schäden, 
die an elektrischen Einrichtungen/Geräten durch die Wirkung des 
elektrischen Stroms entstehen. Die Entschädigungsgrenze je Scha-
denfall beträgt 1.000,– EUR. 
Überspannungsschäden
§ 2 Nr. 3: Die Entschädigungsgrenze der Klausel PK 7111 Nr. 2 ent-
fällt.

Überschalldruckwellen 
Abweichend von § 2 Nr. 1 sind Schäden an Sachen versichert, die 
durch Überschalldruckwellen entstehen. Ein Schaden durch eine 
Überschalldruckwelle liegt vor, wenn sie durch ein Luftfahrtzeug 
ausgelöst wurde, das die Schallgrenze durchflogen hat, und diese 
Druckwelle unmittelbar auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in 
denen sich versicherte Sachen befinden, einwirkt.

§ 3 Einbruchdiebstahl und Raub

Trickdiebstahl
Abweichend von § 3 Nr. 4 a) aa) besteht Versicherungsschutz für 
Diebstahl, wenn der Täter sich durch eine Täuschungshandlung ge-
genüber versicherten Personen Zugang zur versicherten Wohnung 
verschafft hat. Die Entschädigungsgrenze beträgt 1.000,– EUR.
Raub auf dem Versicherungsgrundstück
Abweichend von § 3 Nr. 4 a) bb) besteht für Schäden durch Raub für 
den Versicherungsnehmer oder eine mit ihm in häuslicher Gemein-
schaft lebende Person Versicherungsschutz auf dem Versicherungs-
grundstück.

Einfacher Diebstahl auf dem Versicherungsgrundstück
Abweichend von § 3 sind außerhalb der Versicherungsräume auf dem 
Versicherungsgrundstück inklusive Balkone, Loggien und Terrassen 
und in Gemeinschaftsräumen gegen einfachen Diebstahl versichert:
		  a) 	 Wäsche und Kleidung, ausgenommen Pelze, Leder- und 
			   Alcantarawaren
		  b) 	 Gartenmöbel, Gartengeräte (inkl. nicht versicherungs-
			   pflichtiger Rasenmäher), Wäschespinnen und Schwimm 
			   badzubehör
		  c) 	 Kinderwagen, Rollstühle und Krankenfahrstühle sowie 
			   fahrbare Gehhilfen
		  d) 	 Waschmaschinen und Wäschetrockner
Die Entschädigung je Versicherungsfall ist auf 2.000,– EUR be-
grenzt.

§ 4 Leitungswasser

Innenliegende Regenfallrohre
Abweichend von § 4 Nr. 2 besteht auch Versicherungsschutz für 
Schäden durch Wasser aus innenliegenden Regenfallrohren.

§ 6 Versicherte Sachen:
Arbeitsgeräte, Einrichtungsgegenstände und Handelsware

Abweichend von § 6 Nr. 2 c) hh) sind Handelswaren und Musterkol-
lektionen, die ausschließlich dem Beruf oder Gewerbe des Versiche-
rungsnehmers oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben-
den Person dienen, versichert, wenn kein Ersatz aus einem anderen 
Versicherungsvertrag erlangt werden kann. Die Entschädigungsgren-
ze für Handelsware und Musterkollektionen ist auf 3.000,– EUR be-
grenzt.
Büroräume (Arbeitszimmer)
Abweichend von § 6 Nr. 3 a) besteht auch Versicherungsschutz in 
Büroräumen auf dem Versicherungsgrundstück, die vom Versiche-
rungsnehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben-
den Person ausschließlich beruflich oder gewerblich genutzt wer-
den.
Garagen innerhalb des Wohnorts
Abweichend von § 6 Nr. 3 d) besteht Versicherungsschutz auch in 
Garagen außerhalb des Versicherungsgrundstücks innerhalb des 
Wohnorts, soweit sie ausschließlich vom Versicherungsnehmer oder 
einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person zu pri-
vaten Zwecken genutzt werden. Die Entschädigung ist auf 5.000,– 
EUR begrenzt.
Sicherungsanlagen
Abweichend von § 6 Nr. 4 a) sind technische, optische oder aku-
stische Sicherungsanlagen mitversichert, wenn der Versicherungs-
nehmer dafür die Gefahr trägt .
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§ 7 Außenversicherung

Arbeitsplatz
Abweichend von § 7 Nr. 1 sind mit Ausnahme von Wertsachen im 
Sinne von § 13 VHB Sachen am Arbeitsplatz des Versicherungsneh-
mers oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person 
mitversichert, auch wenn sich die Sachen dauerhaft außerhalb der 
Wohnung befinden. Voraussetzung ist, dass keine Entschädigung aus 
anderen Versicherungen erlangt werden kann. Die Entschädigung ist 
je Versicherungsfall auf 2.000,– EUR begrenzt.
Schließfächer
Abweichend von § 7 Nr. 1 ist der Inhalt von Kundenschließfächern in 
Tresorräumen von Geldinstituten mitversichert, auch wenn sich die 
Sachen dauerhaft außerhalb der Wohnung befinden. Voraussetzung 
ist, dass keine Entschädigung aus anderen Versicherungen erlangt 
werden kann.
Schiffskabinen und Schlafwagenabteile 
Abweichend von § 7 Nr. 3 besteht bei Einbruchdiebstahl Versiche-
rungsschutz auch in Schiffskabinen und Schlafwagenabteilen von 
Bahnen.
Sportausrüstung 
Abweichend von § 7 Nr. 1 besteht Versicherungsschutz bis 2.500,– 
EUR je Schadenfall für Sportausrüstung, wenn sie sich nicht nur vo-
rübergehend außer Haus befindet. Entschädigungsanspruch besteht 
jedoch nur, wenn anderweitig keine Entschädigung zu erzielen ist.
Entschädigungsgrenzen
Abweichend von § 7 Nr. 6 beträgt die Entschädigungsgrenze für die 
Außenversicherung 10 Prozent der Versicherungssumme, höchstens 
20.000,– EUR. 
Einfacher Diebstahl außerhalb des  Versicherungsgrundstücks
Abweichend von § 7 sind versicherte Sachen in der Außenversiche-
rung gegen einfachen Diebstahl versichert
		  a) 	 am Arbeitsplatz des Versicherungsnehmers oder einer mit 
			   ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person
		  b) 	 in verschlossenen Kraftfahrzeugen, Wohnanhängern und 
			   Dachboxen geografisch innerhalb Europas 
		  c) 	 in Krankenzimmern bei stationärem Aufenthalt des Ver-
			   sicherungsnehmers oder einer mit ihm in häuslicher  
			   Gemeinschaft lebenden Person:
		  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall: auf 1.000,– EUR  
		  begrenzt.
		  Vom Versicherungsschutz ausgenommen sind Wertsachen im  
		  Sinne von § 13 VHB, sowie in Kraftfahrzeugen, Wohnanhän- 
		  gern und Dachboxen, Foto- und Filmapparate, tragbare Video- 
		  systeme, Laptops, Mobilfunktelefone, sowie sonstige tragbare  
		  elektronische Geräte einschließlich Zubehör.
		  Ausnahme: In Krankenzimmern sind Wertsachen bis 300,– EUR  
		  und Bargeld bis 100,– EUR mitversichert.

§ 8 Versicherte Kosten

Hotelkosten
Abweichend von § 8 Nr. 1 c) werden die Kosten bis zu dem Zeitpunkt 
ersetzt, an dem die Wohnung wieder bewohnbar ist, längstens für 
die Dauer von 200 Tagen.
Transport und Lagerkosten
Abweichend von § 8 Nr. 1 d) werden die Kosten für die Lagerung bis 
zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung wieder benutzbar 
oder eine Lagerung in einem benutzbaren Teil der Wohnung wieder 
zumutbar ist, längstens für die Dauer von 200 Tagen (Transport und 
Lagerkosten).
Reparaturkosten in gemieteten Wohnungen – Behindertenge-
rechte Einbauten
Abweichend von § 8 Nr. 1 h) sind auch Reparaturen in gemieteten 
Wohnungen bzw. in Sondereigentum befindlichen Wohnungen zur 
Beseitigung von Nässeschäden an behindertengerechten Einbauten 
versichert.

Telefonmehrkosten
Abweichend von § 8 sind Telefonmehrkosten versichert, wenn ein  
Festnetzanschluss in der versicherten Wohnung durch den oder die 
Täter nach einem Versicherungsfall gemäß § 3 Nr. 2 missbräuchlich 
genutzt wurde. Die Entschädigung ist auf 500,– EUR begrenzt
Wasserverlust
Abweichend von § 8 sind Mehrkosten durch Wasserverlust in der 
gemieteten Wohnung nach einem Rohrbruch versichert.
Rückreisekosten aus dem Urlaub
Abweichend von § 8 sind Mehrkosten für eine vorzeitige Rückreise 
aus dem Urlaub bis 5.000,– EUR versichert, wenn durch den Eintritt 
eines Versicherungsfalles die Anwesenheit am Versicherungsort er-
forderlich wird.
Dies beinhaltet auch die Rückreisekosten für Mitreisende, die mit 
dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben. 
Die Rückreisekosten müssen im Verhältnis zum voraussichtlichen 
Schaden wirtschaftlich vertretbar sein.
Umzugskosten
Abweichend von § 8 werden für einen nach einem Schaden not-
wendigen Umzug von den nachweislich angefallenen Kosten bis 
1.500,– EUR erstattet.
Verpflegungskosten
Abweichend von § 8 werden Kosten für die Verpflegung von Pri-
vatpersonen ersetzt, die bei einem ersatzpflichtigen Schadenfall als 
Helfer tätig waren. Die Entschädigung je Versicherungsfall ist auf 
200,– EUR begrenzt. 
Wegegeld
Abweichend von § 8 werden Kosten für die Wiederbeschaffung von 
amtlichen Ausweisen und sonstigen Dokumenten ersetzt, die bei 
einem ersatzpflichtigen Schadenfall unbrauchbar geworden sind. 
Die Entschädigung je Versicherungsfall ist auf 100,– EUR begrenzt.

§ 13 Entschädigungsgrenzen für Wertsachen, 
Wertschutzschränke

Abweichend von § 13 Nr. 2 a) beträgt die Entschädigungsgrenze je 
Versicherungsfall 30 % der Versicherungssumme, sofern nicht etwas 
anderes vereinbart ist.

§ 15 Sachverständigenverfahren

Sachverständigenkosten
Abweichend von § 15 Nr. 6 werden bei einer Schadenhöhe von über 
20.000,– EUR Sachverständigenkosten des Versicherungsnehmers 
bis 1.000,– EUR ersetzt.

§ 17 Besondere gefahrerhöhende Umstände

Unbewohntsein der Wohnung
Abweichend von § 17 c) ist der Versicherer erst über eine Gefahrer-
höhung zu informieren, wenn die Wohnung länger als 120 Tage un-
bewohnt ist.

Abschnitt B der Allgemeinen Hausrat- 
Versicherungsbedingungen 

(VHB 2008 Versicherungssummenmodell)

§ 11 Mehrere Versicherer

Ergänzend zu § 11 
Die Hausratversicherung kann als Ergänzungsdeckung zu einer bei 
einem anderen Versicherer bestehenden Hausratversicherung ver-
einbart werden. Versicherungsschutz aus diesem Vertrag besteht bis 
zu den vereinbarten Summen und Entschädigungsgrenzen, soweit 
keine Entschädigung aus einem anderen Vertrag erlangt werden 
kann.
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Verweigert der andere Versicherer eine Entschädigung wegen Nicht-
zahlung der Prämie, besteht auch kein Anspruch auf  Versicherungs-
schutz aus diesem Vertrag.
Die Ergänzungsdeckung besteht bis zum Ablauf des anderen Ver-
trages, längstens für die Dauer von 15 Monaten.
Für die Dauer der Ergänzungsdeckung gilt der im Versicherungs-
schein genannte ermäßigte Beitrag. Ab dem Ende der Ergänzungs-
deckung ist der volle Beitrag zu zahlen. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Versicherer unverzüg-
lich zu informieren, wenn der andere Vertrag vor dem im Versiche-
rungsschein genannten Zeitpunkt entfällt.

Klauseln zu den
Allgemeinen Hausrat-Versicherungs- 

bedingungen
(PK VHB 2008 Versicherungssummenmodell)

Die Klauseln gelten nur, wenn sie im Versicherungsschein angegeben 
sind.

Übersicht

7100	 Versicherte Gefahren und Schäden
			   PK 7110		 Fahrraddiebstahl
			   PK 7111		 Überspannung
			   PK 7112		 Datenrettungskosten in der Privatversicherung
			   PK 7113		 Schäden durch radioaktive Isotope
7200	 Versicherte Sachen
			   PK 7210		 Gegenstände von besonderem Wert
			   PK 7211		 Arbeitsgeräte
			   PK 7212 	 In das Gebäude eingefügte Sachen
			   PK 7213 	 Hausrat außerhalb der ständigen Wohnung
			   PK 7214	 Eingelagerte Hausratgegenstände
7300	 Versicherte Kosten
			   PK 7311		 Hotelkosten bei nicht ständig bewohnter  
						      Wohnung
7400	 Versicherungsort
			   PK 7410		 Wohnsitz im Ausland
7600	 Vorvertragliche Anzeige, Gefahrerhöhung,  
			   Obliegenheiten
			   PK 7610		 Sicherheitsvorschriften
7700	 Entschädigung (Versicherungssumme, Unterversiche- 
			   rung, Selbstbehalte, Entschädigungsgrenzen)
			   PK 7710		 Selbstbehalt bei ungekürzter Hausrat- 
						      Versicherungssumme
			   PK 7711		 Sachen mit gesondert vereinbarter Versiche- 
						      rungssumme
			   PK 7712		 Kein Abzug wegen Unterversicherung
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			   PK 7810		 Führung
			   PK 7811		 Prozessführung

			   PK 7812	 Makler

PK 7100 – Versicherte Gefahren und Schäden

PK 7110 – FAHRRADDIEBSTAHL (VHB)
1.		  Leistungsversprechen und Definitionen
		  Für Fahrräder erstreckt sich der Versicherungsschutz unter den  
		  nachfolgenden Voraussetzungen auch auf Schäden durch  
		  Diebstahl.
2.		  Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
		  a)	 Der Versicherungsnehmer hat das Fahrrad durch ein ei- 

			   genständiges Fahrradschloss gegen Diebstahl zu sichern,  
			   wenn er es nicht zur Fortbewegung einsetzt. Sicherungs- 
			   einrichtungen, die dauerhaft mit dem Fahrrad verbunden  
			   sind (z.B. sog. „Rahmenschlösser“), gelten nicht als eigen- 
			   ständige Schlösser.
		  b)	 Ist das Fahrrad nicht in Gebrauch und besteht für den  
			   Versicherungsnehmer die Möglichkeit, bei Nichtgebrauch  
			   einen gemeinschaftlichen Fahrradabstellraum zum Unter- 
			   stellen des Fahrrades zu nutzen, dann ist der Versiche- 
			   rungsnehmer verpflichtet, dieser Einstellmöglichkeit nach- 
			   zukommen und das Fahrrad dort gemäß a) gegen Diebstahl  
			   zu sichern.
3.		  Besondere Obliegenheiten im Schadenfall
		  a)	 Der Versicherungsnehmer hat den Kaufbeleg, sowie son- 
			   stige Unterlagen über den Hersteller, die Marke und die  
			   Rahmennummer der versicherten Fahrräder zu beschaffen  
			   und aufzubewahren, soweit ihm dies billigerweise zu- 
			   gemutet werden kann.
			   Verletzt der Versicherungsnehmer diese Bestimmung, so  
			   kann er Entschädigung nur verlangen, wenn er die Merk- 
			   male anderweitig nachweisen kann.
		  b)	 Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich  
			   der Polizei anzuzeigen und dem Versicherer einen Nach- 
			   weis dafür zu erbringen, dass das Fahrrad nicht innerhalb  
			   von drei Wochen seit Anzeige des Diebstahls wieder her- 
			   beigeschafft wurde.
4.		  Obliegenheitsverletzung durch den Versicherungsnehmer
		  Verletzt der Versicherungsnehmer eine der Obliegenheiten  
		  nach Nr. 2 und Nr. 3 b), so ist der Versicherer nach Maßgabe  
		  der in Abschnitt „B“ § 8 Nr. 1 b) und Nr. 3 VHB 2008 beschrie- 
		  benen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch  
		  ganz oder teilweise leistungsfrei.
5.		  Entschädigungshöhe, Entschädigungsgrenze 
		  a)	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den im Ver- 
			   sicherungsschein vereinbarten Betrag begrenzt. 

PK 7111 – ÜBERSPANNUNG (VHB)
1.		  Versicherte Gefahr
		  In Ergänzung zum Versicherungsschutz für Blitzschlagschäden  
		  leistet der Versicherer Entschädigung auch für Schäden, die an  
		  versicherten elektrischen Einrichtungen und Geräten durch  
		  Überspannung, Überstrom und Kurzschluss infolge eines Blitzes  
		  oder durch sonstige atmosphärisch bedingte Elektrizität ent- 
		  stehen.
2.		  Besondere Entschädigungsgrenze
		  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10 Prozent der  
		  Versicherungssumme (sie Abschnitt „A“ §9 VHB 2008) für  
		  Hausrat begrenzt.

PK 7112 – DATENRETTUNGSKOSTEN IN DER 
PRIVATVERSICHERUNG (VHB)

1.		  Datenrettungskosten 
		  Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles am Versi- 
		  cherungsort tatsächlich entstandenen, notwendigen Kosten  
		  für die technische Wiederherstellung – und nicht der Wieder- 
		  beschaffung – von elektronisch gespeicherten, ausschließlich  
		  für die private Nutzung bestimmte Daten (maschinenlesbare  
		  Informationen) und Programme.
		  Voraussetzung ist, dass die Daten und Programme durch eine  
		  ersatzpflichtige Substanzbeschädigung an dem Datenträger,  
		  auf dem sie gespeichert waren, verloren gegangen, beschädigt  
		  oder nicht mehr verfügbar sind. 
		  Ersetzt werden auch die Kosten einer versuchten technischen 
		  Wiederherstellung.
2.		  Ausschlüsse 
		  a)	 Nicht ersetzt werden derartige Wiederherstellungskosten  
			   für 
			   aa)	 Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versi- 
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				    cherungsnehmer nicht berechtigt ist (z. B. so genannte  
				    Raubkopien )
			   bb)	 Programme und Daten, die der Versicherungsnehmer  
				    auf einem Rücksicherungs- oder Installationsmedium  
				    vorhält.
		  b)	 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für die Kosten  
			   eines neuerlichen Lizenzerwerbs. 
3.		  Entschädigungsgrenzen
		  Der Versicherer ersetzt die Datenrettungskosten bis zu einem  
		  Betrag von 500,– EUR. 

PK 7113 – SCHÄDEN DURCH RADIOAKTIVE ISOTOPE (VHB)
Eingeschlossen sind Schäden an versicherten Sachen, die als Fol-
ge eines unter die Versicherung fallenden Schadenereignisses durch 
auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, betriebs-
bedingt vorhandene oder verwendete radioaktive Isotope entstehen, 
insbesondere Schäden durch Kontamination und Aktivierung. Dies 
gilt nicht für radioaktive Isotope von Kernreaktoren.

PK 7200 – Versicherte Sachen
PK 7210 GEGENSTÄNDE VON BESONDREM WERT (VHB)

Abweichend von Abschnitt „A“ § 6 Nr. 2 b) VHB 2008 sind die im 
Versicherungsvertrag bezeichneten Gegenstände von besonderem 
Wert nicht mitversichert.

PK 7211 – ARBEITSGERÄTE (VHB)
Abweichend von Abschnitt „A“ § 6 Nr. 2 c) hh) VHB 2008 sind Ar-
beitsgeräte und Einrichtungsgegenstände, die ausschließlich dem 
Beruf oder dem Gewerbe des Versicherungsnehmers oder einer mit 
ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person dienen, nicht mit-
versichert.

PK 7212 – IN DAS GEBÄUDE EINGEFÜGTE SACHEN (VHB)
1.		  Die im Versicherungsvertrag besonders bezeichneten Sachen, 
		  z.B. Einbaumöbel/-küchen, Bodenbeläge, Innenanstriche und  
		  Tapeten, sind auch versichert, soweit sie Gebäudebestandteile  
		  sein könnten.
2.		  Soweit gemäß Nr. 1 sanitäre Anlagen und leitungswasserfüh-
		  rende Installationen versichert sind, erstreckt sich die Versi- 
		  cherung auch auf Frostschäden an diesen Sachen sowie auf  
		  Frost- und sonstige Bruchschäden an deren Zuleitungsrohren.

PK 7213 – HAUSRAT AUSSERHALB DER 
STÄNDIGEN WOHNUNG (VHB)

Abweichend von Abschnitt „A“ § 6 VHB 2008 sind nicht versichert:
1.		  in Wochenend-, Ferien-, Land-, Jagd-, Garten- und  
		  Weinberghäusern sowie in sonstigen nicht ständig  
		  bewohnten Gebäuden:
		  Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge, Urkunden ein- 
		  schließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere, Schmucksa- 
		  chen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen und Medaillen  
		  sowie alle Sachen aus Silber, Gold oder Platin, Pelze, hand- 
		  geknüpfte Teppiche und Gobelins, Kunstgegenstände (z.B.  
		  Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Graphiken und Plastiken),  
		  Schusswaffen, Foto- und optische Apparate sowie sonstige  
		  Sachen, die über 100 Jahre alt sind (Antiquitäten), jedoch mit  
		  Ausnahme von Möbelstücken;
2.		  in Zweitwohnungen in ständig bewohnten Gebäuden:
		  Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge, Urkunden ein- 
		  schließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere, Schmuck- 
		  sachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen und Medail- 
		  len sowie alle Sachen aus Gold oder Platin, Pelze, hand- 
		  geknüpfte Teppiche und Gobelins sowie Kunstgegenstände  
		  (z.B. Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Graphiken und  
		  Plastiken).

PK 7214 – EINGELAGERTE HAUSRATGEGENSTÄNDE (VHB)
Von eingelagerten Hausratgegenständen sind nicht versichert:
Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge, Urkunden einschließ-
lich Sparbücher und sonstige Wertpapiere, Schmucksachen, Edel-
steine, Perlen, Briefmarken, Münzen und Medaillen sowie alle Sa-
chen aus Silber, Gold oder Platin, Pelze, handgeknüpfte Teppiche und 
Gobelins, Kunstgegenstände (z.B. Gemälde, Collagen, Zeichnungen, 
Graphiken und Plastiken), Schusswaffen, Foto- und optische Appa-
rate sowie sonstige Sachen, die über 100 Jahre alt sind (Antiqui-
täten), jedoch mit Ausnahme von Möbelstücken.

K 7300 – Versicherte Kosten

PK 7311 – HOTELKOSTEN BEI NICHT STÄNDIG 
BEWOHNTER WOHNUNG (VHB)

Abweichend von Abschnitt „A“ § 8 Nr. 1 c) VHB 2008 sind Kosten für 
Hotel- oder ähnliche Unterbringung nicht versichert.

PK 7400 – Versicherungsort

PK 7410 – WOHNSITZ IM AUSLAND (VHB)
1.		  Abweichend von Abschnitt „A“ § 11 Nr. 2 VHB 2008 besteht 
		  Versicherungsschutz bei Wohnungswechsel auch in der neu- 
		  en Wohnung, wenn diese innerhalb des vereinbarten auslän- 
		  dischen Staates liegt.
2.		  Die Versicherungssumme wird in EUR vereinbart. Die Leistungen 
		  der Vertragsparteien sind ebenfalls in EUR zu erbringen.
3.		  Abweichend von Abschnitt „A“ § 15 Nr. 3 a) und c) VHB 2008 
		  gilt als zuständiges Amtsgericht für die Ernennung des zweiten  
		  Sachverständigen oder des Obmannes das Amtsgericht des  
		  letzten inländischen Wohnsitzes des Versicherungsnehmers.

PK 7600 – Vorvertragliche Anzeige, Gefahrerhöhung, 
Obliegenheiten

PK 7610 – SICHERHEITSVORSCHRIFTEN (VHB)
1.		  Für die Zeit, in der sich niemand in der Wohnung aufhält, sind 
		  alle Schließvorrichtungen und vereinbarten Sicherungen zu  
		  betätigen und die vereinbarten Einbruchmeldeanlagen einzu- 
		  schalten. Dies gilt nicht, wenn die Wohnung nur für sehr kurze  
		  Zeit verlassen wird (z.B. Gang zum Briefkasten oder Müll- 
		  eimer).
2.		  Alle Schließvorrichtungen, vereinbarten Sicherungen und ver-
		  einbarten Einbruchmeldeanlagen sind in gebrauchsfähigem  
		  Zustand zu erhalten; Störungen, Mängel und Schäden sind un- 
		  verzüglich zu beseitigen. 
3.		  Verletzt der Versicherungsnehmer oder sein Repräsentant eine 
		  dieser Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe der  
		  in Abschnitt „B“ § 8 Nr. 1 b) und Nr. 3 VHB 2008 beschriebenen  
		  Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz  
		  oder teilweise leistungsfrei.

PK 7700 –  Entschädigung (Versicherungssumme, Unter-
versicherung, Selbstbehalte, Entschädigungsgrenzen)

PK 7710 – SELBSTBEHALT BEI UNGEKÜRZTER HAUSRAT 
VERSICHERUNGSSUMME (VHB)

Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Be-
trag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt ge-
kürzt. Dies gilt nicht für Schadenabwendungs- oder Schadenminde-
rungskosten (siehe Abschnitt „B“ § 13 VHB 2008), die auf Weisung 
des Versicherers angefallen sind.

PK 7711 – SACHEN MIT GESONDERT VEREINBARTER 
VERSICHERUNGSSUMME (VHB)

1.		  Sachen mit gesondert vereinbarter Versicherungssumme sind 
		  als besondere Gruppen (Positionen) versichert. Sie gelten ab- 
		  weichend von Abschnitt „A“ § 6 Nr. 1 und Nr. 2 VHB 2008 nicht  
		  als Teil des Hausrats.
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2.		  Abschnitt „A“ § 12 Nr. 4 VHB 2008 ist auf die Versicherungs-
		  summen gemäß Nr. 1 anzuwenden. Ein vereinbarter Unterver- 
		  sicherungsverzicht gilt für diese Gruppen (Positionen) nicht,  
		  soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde.
3.		  Die Versicherungssummen gemäß Nr. 1 verändern sich entspre-
		  chend Abschnitt „A“ § 9 Nr. 4 VHB 2008. Liegt die Versiche- 
		  rungssumme danach über der ursprünglich vereinbarten Versi- 
		  cherungssumme, so wird der Mehrbetrag zwischen alter und  
		  neuer Versicherungssumme für die Berechnung der Entschä- 
		  digung verdoppelt.

4.		  Der Beitragssatz verändert sich gemäß Abschnitt „A“ § 10 VHB 
		  2008.
5.		  Außenversicherungsschutz gemäß Abschnitt „A“ § 7 VHB 2008 
		  besteht nicht.

PK 7712 – KEIN ABZUG WEGEN UNTERVERSICHERUNG (VHB)
1.		  Der Versicherer nimmt abweichend von Abschnitt „A“ § 12 Nr. 
		  5 VHB 2008 keinen Abzug wegen Unterversicherung vor.
2.		  Nr. 1 gilt nur, solange nicht ein weiterer Hausratversicherungs-
		  vertrag desselben Versicherungsnehmers für denselben Ver- 
		  sicherungsort ohne Vereinbarung gemäß Nr. 1 besteht.
3.		  Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung 
		  einer Frist von drei Monaten zum Ende des laufenden Ver- 
		  sicherungsjahres durch Erklärung in Textform verlangen, dass  
		  diese Bestimmungen mit Beginn des nächsten Versicherungs- 
		  jahres entfallen.
		  Macht der Versicherer von diesem Recht Gebrauch, so kann  
		  der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats  
		  nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum Ende des lau- 
		  fenden Versicherungsjahres kündigen.

PK 7800 – Verhaltens- und Wissenszurechnung, Vertretung

PK 7810 – FÜHRUNG (VHB)
Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willens-
erklärungen des Versicherungsnehmers für alle beteiligten Versiche-
rer entgegenzunehmen.

PK 7811 – PROZESSFÜHRUNG (VHB)
Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versicherer 
die gleichen sind, ist Folgendes vereinbart:
1.		  Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem Ver-
		  trag seine Ansprüche nur gegen den führenden Versicherer  
		  und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen.
2.		  Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führenden 
		  Versicherer rechtskräftig gewordene Entscheidung sowie die  
		  von diesem mit dem Versicherungsnehmer nach Rechtshängig- 
		  keit geschlossenen Vergleiche als auch für sich verbindlich an.
3.		  Falls der Anteil des führenden Versicherers den für die Zulässig-
		  keit der Berufung notwendigen Wert des Beschwerdegegen- 
		  standes oder im Falle der Revision den Wert der mit der Revi- 
		  sion geltend zu machenden Beschwerde nicht erreicht, ist der  
		  Versicherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen des füh- 
		  renden oder eines mitbeteiligten Versicherers verpflichtet, die  
		  Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf weitere  
		  Versicherer auszudehnen, bis diese Summe erreicht ist. Wird  
		  diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt Nr. 2 nicht.

PK 7812 – MAKLER (VHB)
Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmächtigt, 
Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers ent-
gegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, diese 
unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten.

Besondere Klausel zum Komforttarif

Klausel PK 7110 Fahrraddiebstahl
Abweichend von Nr. 1 der Klausel PK 7110 VHB 2008 ist der ein-
fache Diebstahl von Fahrrädern, Fahrrädern mit Elektromotor und 
Krankenfahrstühlen, sofern diese nicht versicherungspflichtig sind, 
versichert. Der Versicherungsschutz gilt rund um die Uhr, wenn die 
Sachen in verkehrsüblicher Weise durch ein Schloss gesichert wa-
ren. Ergänzend zu Klausel PK 7110 VHB 2008 besteht auch Versiche-
rungsschutz für Beschädigungen dieser Sachen nach einem Unfall 
des Transportmittels, mit dem sie befördert wurden. Ergänzend zu 
Klausel PK 7110 VHB 2008 besteht auch Versicherungsschutz für 
Beschädigungen an diesen Sachen, wenn sie als Reisegepäck aufge-
geben wurden. Entschädigungsanspruch besteht, wenn anderweitig 
keine Entschädigung zu erzielen ist.
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Besondere Bedingungen für die
Versicherung weiterer Elementarschäden

(BWE 2008)

	 § 1	 Vertragsgrundlage
	 § 2	 Versicherte Gefahren und Schäden
	 § 3	 Überschwemmung, Rückstau
	 § 4	 Erdbeben
	 § 5	 Erdsenkung
	 § 6	 Erdrutsch
	 § 7	 Schneedruck
	 § 8	 Lawinen
	 § 9	 Vulkanausbruch
	 § 10	 Nicht versicherte Schäden
	 § 11	 Besondere Obliegenheiten
	 § 12	 Wartezeit
	 § 13	 Kündigung
	 § 14	 Beendigung des Hauptversicherungsvertrages

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt

	 § 1 Vertragsgrundlage

Es gelten die Allgemeinen Hausrat-Versicherungsbedingungen (VHB 
2008, Hauptvertrag), soweit sich aus den folgenden Bestimmungen 
nicht etwas anderes ergibt.
	

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch 
	 a)	 Überschwemmung, Rückstau, 
	 b)	 Erdbeben,
	 c)	 Erdsenkung, Erdrutsch,
	 d)	 Schneedruck, Lawinen und
	 e)	 Vulkanausbruch 
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

	 § 3 Überschwemmung, Rückstau

	 a)	 Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und Bodens  
		  des Versicherungsgrundstücks mit erheblichen Mengen von  
		  Oberflächenwasser durch	
		  aa) 	Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) 
			   Gewässern,
		  bb)	Witterungsniederschläge oder
		  cc)	 Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von  
			   aa) oder bb).
	 b)	 Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberir- 
		  dischen (stehenden oder fließenden) Gewässern oder durch  
		  Witterungsniederschläge bestimmungswidrig aus den gebäu- 
		  deeigenen Ableitungsrohren oder damit verbundenen Einrich- 
		  tungen in das Gebäude eindringt.

	 § 4 Erdbeben

	 a)	 Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens,  
		  die durch geophysikalische Vorgänge im Erdinnern ausgelöst  
		  wird.
	 b)	 Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer  
		  nachweist, dass 
		  aa)	die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Um- 
			   gebung des Versicherungsortes Schäden an Gebäuden in  
			   einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfä- 
			   higen anderen Sachen angerichtet hat oder
		  bb)	der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der ver- 
			   sicherten Sachen nur durch ein Erdbeben entstanden sein  
			   kann.

§ 5 Erdsenkung

Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens über 
naturbedingten Hohlräumen.
Nicht versichert sind Schäden durch Trockenheit oder Austrock-
nung.

§ 6 Erdrutsch

Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von 
Erd- oder Gesteinsmassen.

§ 7 Schneedruck

Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eis-
massen.
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§ 8 Lawinen

Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismas-
sen einschließlich der bei ihrem Abgang verursachten Druckwelle.

	 § 9 Vulkanausbruch

Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen 
der Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder 
dem Austritt von sonstigen Materialien und Gasen.

§ 10 Nicht versicherte Schäden

Nicht versichert sind,
	 a)	 Schäden an versicherten Gebäuden oder versicherten Sachen,  
		  die sich in Gebäuden befinden, die nicht bezugsfertig oder we- 
		  gen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind,
	 b)	 Schäden an im Freien befindlichen beweglichen Sachen. Dies  
		  gilt auch in der Außenversicherung.
	 c)	 – ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen – Schäden durch
		  aa)	Sturmflut oder
		  bb)	Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche gedrun- 
		  gen (siehe § 3).

§ 11 Besondere Obliegenheiten

	 a)	 Zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. Rückstauschä- 
		  den hat der Versicherungsnehmer als Gebäudeeigentümer –  
		  oder als Mieter, wenn er nach dem Mietvertrag dazu verpflich- 
		  tet ist – wasserführende Anlagen auf dem Versicherungsgrund- 
		  stück und Rückstausicherungen stets funktionsbereit zu halten.
	 b)	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten,  
		  so ist der Versicherer unter den in Abschnitt B § 8 beschrie- 
		  benen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch  
		  ganz oder teilweise leistungsfrei.

§ 12 Wartezeit

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Ablauf von 4 Wochen ab 
Versicherungsbeginn (Wartezeit).

§ 13 Kündigung

	 a) 	 Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung  
		  einer Frist von drei Monaten die Versicherung von Elementar- 
		  schäden in Textform kündigen. Kündigt der Versicherungsneh- 
		  mer, so kann er bestimmen, dass seine Kündigung erst zum  
		  Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.
	 b)	 Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den  
		  Hauptvertrag  (siehe § 1) innerhalb eines Monats nach Zugang  
		  der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündi- 
		  gen.

§ 14 Beendigung des Hauptversicherungsvertrages

Mit Beendigung des Hauptversicherungsvertrages (siehe § 1) erlischt 
auch die Versicherung weiterer Elementarschäden.
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Allgemeine Bedingungen für die 
Glasversicherung (AGlB 2008)

Abschnitt „A“

	 § 1	 Versicherte Gefahr; Versicherungsfall
	 § 2	 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie
	 § 3	 Versicherte und nicht versicherte Sachen
	 § 4	 Versicherte Kosten
	 § 5	 Versicherungsort
	 § 6	 Anpassung der Versicherung
	§ 7.1	 Entschädigung als Sachleistung
	§ 7.2	 Entschädigung als Geldleistung
	 § 8	 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
	 § 9	 Wohnungswechsel
	 § 10	 Besondere gefahrerhöhende Umstände
 

Abschnitt „B“

	 § 1	 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines 
		  Vertreters
	 § 2	 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen 
		  verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder 
		  Einmalprämie
	 § 3	 Dauer und Ende des Vertrages
	 § 4	 Folgeprämie
	 § 5	 Lastschriftverfahren
	 § 6	 Ratenzahlung
	 § 7	 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
	 § 8	 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
	 § 9	 Gefahrerhöhung
	 § 10	 Überversicherung
	 § 11	 Mehrere Versicherer
	 § 12	 Versicherung für fremde Rechnung
	 § 13	 Aufwendungsersatz
	 § 14	 Übergang von Ersatzansprüchen
	 § 15	 Kündigung nach dem Versicherungsfall
	 § 16	 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
	 § 17	 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen
	 § 18	 Vollmacht des Versicherungsvertreters
	 § 19	 Repräsentanten
	 § 20	 Verjährung
	 § 21	 Gerichtsstand
	 § 22	 Anzuwendendes Recht
 

Abschnitt „A“
§ 1 Versicherte Gefahr; Versicherungsfall

1.		  Versicherungsfall
Entschädigt werden versicherte Sachen (siehe Abschnitt „A“ § 3), die 
durch Bruch (Zerbrechen) zerstört oder beschädigt werden. 
2.		  Nicht versicherte Gefahren und Schäden
		  a)	 Die Versicherung erstreckt sich nicht auf
			   aa)	 Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z.B.  
				    Schrammen, Muschelausbrüche),
			   bb)	 Undichtwerden der Randverbindungen von Mehr- 
				    scheiben-Isolierverglasungen.
		  b)	 Nicht versichert sind Schäden, die durch
			   aa)	 Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder  
				    Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner  
				    Ladung,
			   bb)	 Einbruchdiebstahl, Vandalismus,
			   cc)	 Sturm, Hagel,
			   dd)	 Überschwemmung, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch,  
				    Schneedruck, Lawinen oder Vulkanausbruch
			   entstehen und soweit für diese anderweitig Versicherungs- 
			   schutz besteht.

§ 2 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie

1.		  Ausschluss Krieg  
		  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende  
		  Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereig- 
		  nisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand. 
2.		  Ausschluss Innere Unruhen 
		  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir- 
		  kende Ursachen nicht auf Schäden durch innere Unruhen. 
3.		  Ausschluss Kernenergie
		  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende  
		  Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare 
		  Strahlung oder radioaktive Substanzen.

§ 3 Versicherte und nicht versicherte Sachen

1.		  Versicherte Sachen
Versichert sind die im Versicherungsschein bezeichneten,
		  a) 	 fertig eingesetzten oder montierten Scheiben, Platten und  
			   Spiegel aus Glas.
		  b) 	 Scheiben und Platten aus Kunststoff,
		  c) 	 Glasbausteine und Profilbaugläser,
		  d) 	 Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff,
		  e) 	 künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten und -spie- 
			   gel. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500 EUR  
			   begrenzt. Eine Erhöhung der Entschädigungsgrenze kann  
			   vereinbart werden.
		  f) 	 Scheiben von Sonnenkollektoren, einschließlich deren  
			   Rahmen bis 20 qm Fläche.
2.		  Gesondert versicherbar
		  Gesondert versicherbar sind die im Folgenden benannten und  
		  fertig eingesetzten oder montierten
		  a)	 Platten aus Glaskeramik,
		  b)	 sonstigen Sachen, die im Versicherungsschein ausdrücklich  
			   benannt sind. 
3.		  Nicht versicherte Sachen
		  Nicht versichert sind
		  a)	 optische Gläser, Hohlgläser, Geschirr, Beleuchtungskörper  
			   und Handspiegel,
		  b)	 Photovoltaikanlagen,
		  c)	 Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind,
		  d)	 Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die Be- 
			   standteil elektronischer Daten-, Ton-, Bildwiedergabe- und  
			   Kommunikationsgeräte sind (z. B. Bildschirme von Fern- 
			   sehgeräten, Computer-Displays).
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§ 4 Versicherte Kosten

1.		  Versicherte Kosten
		  Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwen- 
		  digen Kosten für 
		  a)	 das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverscha- 
			   lungen, Notverglasungen),
		  b)	 das Abfahren von versicherten Sachen zum nächsten Abla- 
			   gerungsplatz und für die Entsorgung (Entsorgungskosten).
2.		  Gesondert versicherbar
		  Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer bis zum  
		  jeweils vereinbarten Betrag die infolge eines Versicherungs- 
		  falles notwendigen Kosten für
		  a)	 zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Mon- 
			   tieren von versicherten Sachen durch deren Lage verteu- 
			   ert (z.B. Kran- oder Gerüstkosten),
		  b)	 die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Ver- 
			   zierungen, Lichtfilterlacken und Folien auf den versicher- 
			   ten Sachen (siehe Abschnitt „A“ § 3),
		  c)	 das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die das  
			   Einsetzen von Ersatzscheiben behindern (z.B. Schutzgitter,  
			   Schutzstangen, Markisen usw.),
		  d)	 die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlä- 
			   gen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen.
		  Die Entschädigung für Kosten nach 2 a) bis d) ist je Versi- 
		  cherungsfall jeweils bis 500,– EUR mitversichert .

§ 5 Versicherungsort

Versicherungsort sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten 
Gebäude oder Räume von Gebäuden.
Soweit Versicherungsschutz für bewegliche Sachen vereinbart ist, 
besteht dieser nur innerhalb des Versicherungsortes.

§ 6 Anpassung der Versicherung

1.		  Anpassung des Versicherungsumfangs
		  Der Versicherer passt den Umfang der Versicherung an die  
		  Preisentwicklung für Verglasungsarbeiten an; entsprechend  
		  verändert sich die Prämie.
2.		  Anpassung der Prämie
		  Die Prämie erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar  
		  eines jeden Jahres für die in diesem Jahr beginnende Versi- 
		  cherungsperiode entsprechend dem Prozentsatz, um den sich  
		  die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Preisindizes  
		  für Verglasungsarbeiten verändert haben. Für gewerbliche  
		  Risiken gilt das Mittel aus den Indizes für gemischt genutzte  
		  Gebäude, Bürogebäude und gewerbliche Betriebsgebäude. Für  
		  Wohnungen, Einfamilien- und Mehrfamiliengebäude gilt das  
		  Mittel aus den Indizes für Einfamilien- und Mehrfamilienge- 
		  bäude. Der Veränderungsprozentsatz wird auf eine Stelle hinter  
		  dem Komma gerundet. Maßgebend sind die für den Monat Mai  
		  veröffentlichten Indizes.
3.		  Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers
		  Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die  
		  Erhöhung der Haftung des Versicherers und der damit verbun- 
		  denen Anpassung der Prämie kann der Versicherungsnehmer  
		  durch Erklärung in Textform zum Anpassungszeitpunkt kündi- 
		  gen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Die  
		  Mitteilung des Versicherers, in der der Versicherungsnehmer  
		  auf sein Kündigungsrecht hinzuweisen ist, muss diesem min- 
		  destens 1 Monat vor Wirksamwerden der Anpassung der  
		  Prämie zugehen.

§ 7.1 Entschädigung als Sachleistung

1.		  Sachleistung
		  a)	 Der Versicherer gewährt im Versicherungsfall eine Sachlei- 
			   stung, zu der er den Auftrag erteilt. 

		  b)	 Sachleistung bedeutet, dass auf Veranlassung und Rech- 
			   nung des Versicherers die zerstörten oder beschädigten  
			   Sachen entsorgt und in gleicher Art und Güte (siehe  
			   Abschnitt „A“ § 3) an den Schadenort geliefert und wieder  
			   eingesetzt werden.
		  c)	 Von der Sachleistung ausgenommen sind besondere Auf- 
			   wendungen, die zum Erreichen des Schadenortes (z.B.  
			   Gerüste, Kräne) bzw. im Zusammenhang mit dem Einsetzen  
			   der Scheibe (z.B. Anstriche, De- und Remontage von Ver- 
			   gitterungen) notwendig sind. Diese Aufwendungen werden  
			   nur – soweit dies besonders vereinbart ist – in vereinbarter  
			   Höhe ersetzt (siehe Abschnitt „A“ § 4).
			   Falls solche besonderen Aufwendungen zur Erbringung der  
			   Sachleistung notwendig sind, erteilt der Versicherer in  
			   Absprache mit dem Versicherungsnehmer in dessen Namen  
			   den Auftrag hierzu. Der Versicherer erstattet dem Versiche- 
			   rungsnehmer die Rechnungskosten bis zur vereinbarten  
			   Höhe.
		  d)	 Der Versicherer ersetzt keine Aufwendungen, die bei der  
			   Angleichung unbeschädigter Sachen (z. B. Farbe und Struk- 
			   tur) an entschädigten Sachen sowie für fertigungsbedingte  
			   Abweichungen der Ersatzsache im äußeren Erscheinungs- 
			   bild entstehen und erteilt hierzu keinen Auftrag.
2.		  Abweichende Entschädigungsleistung
		  a)	 Im Einvernehmen mit dem Versicherungsnehmer ersetzt  
			   der Versicherer den Geldbetrag, welcher dem unter Num- 
			   mer 1 beschriebenen Leistungsumfang entspricht.
		  b)	 Darüber hinaus kann der Versicherer in Geld leisten, soweit  
			   eine Ersatzbeschaffung durch den Versicherer zu den orts- 
			   üblichen Wiederherstellungskosten nicht möglich ist.
		  c)	 Wird Unterversicherung nach Nr.5 festgestellt, leistet der  
			   Versicherer ausschließlich in Geld.
		  d)	 Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versiche- 
			   rungsnehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt ist; das  
			   Gleiche gilt, soweit der Versicherungsnehmer Mehr- 
			   wertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat.
3.		  Notverglasung / Notverschalung
		  Das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverglasungen  
		  und Notverschalungen können vom Versicherungsnehmer in  
		  Auftrag gegeben und als notwendige versicherte Kosten gel- 
		  tend gemacht werden.
4.		  Kosten
		  a)	 Maßgeblich für die Berechnung der Kosten (siehe Abschnitt  
			   „A“ § 4) ist der Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungs- 
			   falls.
		  b)	 Kürzungen nach Nr. 2 d) gelten entsprechend für die versi- 
			   cherten Kosten.
5.		  Unterversicherung
		  Soweit eine Versicherungssumme vereinbart worden ist, liegt  
		  Unterversicherung vor, wenn der Versicherungswert zum Zeit- 
		  punkt des Versicherungsfalles höher ist als die Versicherungs- 
		  summe.
		  Ist Unterversicherung festgestellt worden, wird die Entschä- 
		  digung in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versi- 
		  cherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt:  
		  Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versiche- 
		  rungssumme dividiert durch den Versicherungswert.
		  Für die Entschädigungsberechnung versicherter Kosten (siehe  
		  Abschnitt „A“ § 4) gilt die Kürzung entsprechend.

§ 7.2 Entschädigung als Geldleistung

1.		  Geldleistung
		  a)	 Der Versicherer gewährt im Versicherungsfall eine Geldlei- 
			   stung.
		  b)	 Geldleistung bedeutet, dass Aufwendungen für die Ent- 
			   sorgung der zerstörten oder beschädigten Sachen, deren  
			   Wiederbeschaffung in gleicher Art und Güte (siehe  
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			   Abschnitt „A“ § 3), die Lieferung an den Schadenort sowie  
			   die Montage in ortsüblicher Höhe ersetzt werden.
		  c)	 Besondere Aufwendungen, die zum Erreichen des Scha- 
			   denortes (z.B. Gerüste, Kräne) bzw. im  Zusammenhang mit  
			   dem Einsetzen der Scheibe (z.B. Anstriche, De- und Re- 
			   montage von Vergitterungen) notwendig sind, werden nur  
			   soweit vereinbart und in vereinbarter Höhe ersetzt (siehe  
			   Abschnitt „A“ § 4). 
		  d)	 Der Versicherer ersetzt keine Aufwendungen, die bei der  
			   Angleichung unbeschädigter Sachen (z. B. Farbe und Struk- 
			   tur) an entschädigten Sachen sowie für fertigungsbedingte  
			   Abweichungen der Ersatzsache im äußeren Erscheinungs- 
			   bild entstehen.
		  e)	 Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versiche- 
			   rungsnehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt ist; das Glei- 
			   che gilt, soweit der Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer  
			   tatsächlich nicht gezahlt hat.
2.		  Notverglasung/Notverschalung
		  Das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverglasungen  
		  und Notverschalungen) können vom Versicherungsnehmer in  
		  Auftrag gegeben und als notwendige versicherte Kosten gel- 
		  tend gemacht werden.
3.		  Kosten
		  a)	 Maßgeblich für die Berechnung der Kosten (siehe Abschnitt  
			   „A“ § 4) ist der Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungs- 
			   falls.
		  b)	 Kürzungen nach Nr. 1 e) gelten entsprechend für die ver- 
			   sicherten Kosten.
5.		  Unterversicherung
		  Soweit eine Versicherungssumme vereinbart worden ist, liegt  
		  Unterversicherung vor, wenn der Versicherungswert zum Zeit- 
		  punkt des Versicherungsfalles höher ist als die Versicherungs- 
		  summe.
		  Ist Unterversicherung festgestellt worden, wird die Entschä- 
		  digung in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versi- 
		  cherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt:  
		  Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versiche- 
		  rungssumme dividiert durch den Versicherungswert.
		  Für die Entschädigungsberechnung versicherter Kosten (siehe  
		  Abschnitt „A“ § 4) gilt die Kürzung entsprechend.
6.		  Restwerte
		  Restwerte werden angerechnet.

§ 8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
bei Geldleistung

1.		  Fälligkeit der Entschädigung
		  Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des  
		  Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abge- 
		  schlossen sind.
		  Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des  
		  Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der  
		  nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.
2.		  Verzinsung
		  Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechts- 
		  grund eine weitergehende Zinspflicht besteht:
		  a)	 Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines  
			   Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit  
			   Anzeige des Schadens zu verzinsen.
		  b)	 Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Ba- 
			   siszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB),  
			   mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchstens bei 6  
			   Prozent Zinsen pro Jahr.
		  c)	 Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung  
			   fällig.
3.		  Hemmung
		  Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 2 a) (und Nr. 2 b)  
		  ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Ver- 

		  schuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht  
		  ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.
4.		  Aufschiebung der Zahlung
		  Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
		  a)	 Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungs- 
			   nehmers bestehen;
		  b)	 ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen  
			   den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus  
			   Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft.

§ 9 Wohnungswechsel

1.		  Umzug in eine neue Wohnung
		  Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht der  
		  Versicherungsschutz auf die neue Wohnung über. Während des  
		  Wohnungswechsels besteht in beiden Wohnungen Versiche- 
		  rungsschutz. Der Versicherungsschutz in der bisherigen Woh- 
		  nung erlischt spätestens zwei Monate nach Umzugsbeginn.  
		  Der Umzug beginnt mit dem Zeitpunkt, an dem erstmals ver- 
		  sicherte Sachen dauerhaft in die neue Wohnung gebracht  
		  werden.
2.		  Mehrere Wohnungen
		  Behält der Versicherungsnehmer zusätzlich die bisherige  
		  Wohnung, geht der Versicherungsschutz nicht über, wenn er  
		  die alte Wohnung weiterhin bewohnt (Doppelwohnsitz); für  
		  eine Übergangszeit von zwei Monaten besteht Versicherungs- 
		  schutz in beiden Wohnungen.
3.		  Umzug ins Ausland
		  Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepublik  
		  Deutschland, so geht der Versicherungsschutz nicht auf die  
		  neue Wohnung über. Der Versicherungsschutz in der bisherigen  
		  Wohnung erlischt spätestens zwei Monate nach Umzugs- 
		  beginn.
4.		  Anzeige der neuen Wohnung
		  a)	 Der Bezug einer neuen Wohnung ist spätestens bei Beginn  
			   des Einzuges dem Versicherer mit Angabe der neuen Wohn- 
			   fläche in Quadratmetern bzw. sonstiger für die Prämien- 
			   berechnung erforderlichen Umstände anzuzeigen.
		  b)	 Verändert sich nach dem Wohnungswechsel die Wohn- 
			   fläche oder der Wert des Hausrates und wird der Versiche- 
			   rungsschutz nicht entsprechend angepasst, kann dies zu  
			   Unterversicherung führen.
5.		  Festlegung der neuen Prämie, Kündigungsrecht
		  a)	 Mit Umzugsbeginn gelten die am Ort der neuen Wohnung  
			   gültigen Tarifbestimmungen des Versicherers.
		  b)	 Bei einer Erhöhung der Prämie aufgrund veränderter Prä- 
			   miensätze oder bei Erhöhung eines Selbstbehaltes kann  
			   der Versicherungsnehmer den Vertrag kündigen. Die Kün- 
			   digung hat spätestens einen Monat nach Zugang der Mit- 
			   teilung über die Erhöhung zu erfolgen. Sie wird einen  
			   Monat nach Zugang wirksam. Die Kündigung ist in Text- 
			   form zu erklären.
		  c)	 Der Versicherer kann bei Kündigung durch den Ver- 
			   sicherungsnehmer  den Beitrag nur in der bisherigen Höhe  
			   zeitanteilig bis zur Wirksamkeit der Kündigung bean- 
			   spruchen. 
6.		  Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung
		  a)	 Zieht bei einer Trennung von Ehegatten der Versicherungs- 
			   nehmer aus der Ehewohnung aus und bleibt der Ehegatte  
			   in der bisherigen Ehewohnung zurück, so gelten als Ver- 
			   sicherungsort (siehe Abschnitt „A“ § 5) die neue Wohnung  
			   des Versicherungsnehmers und die bisherige Ehewohnung.  
			   Dies gilt bis zu einer Änderung des Versicherungsvertrages,  
			   längstens bis zum Ablauf von drei Monaten nach der näch- 
			   sten, auf den Auszug des Versicherungsnehmers folgenden  
			   Prämienfälligkeit. Danach besteht Versicherungsschutz nur  
			   noch in der neuen Wohnung des Versicherungsnehmers.
		  b)	 Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht bei  
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			   einer Trennung von Ehegatten einer der Ehegatten aus der  
			   Ehewohnung aus, so sind Versicherungsort (siehe Ab- 
			   schnitt „A“ § 5) die bisherige Ehewohnung und die neue  
			   Wohnung des ausziehenden Ehegatten. Dies gilt bis zu  
			   einer Änderung des Versicherungsvertrages, längstens bis  
			   zum Ablauf von drei Monaten nach der nächsten, auf den  
			   Auszug des Ehegatten folgenden Beitragsfälligkeit. Danach  
			   erlischt der Versicherungsschutz für die neue Wohnung.
		  c)	 Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so gilt Satz  
			   1 entsprechend. Nach Ablauf der Frist von drei Monaten  
			   nach der nächsten, auf den Auszug der Ehegatten fol- 
			   genden Beitragsfälligkeit  erlischt der Versicherungsschutz  
			   für beide neuen Wohnungen.
7.		  Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften
		  Nr. 6 gilt entsprechend für eheähnliche Lebensgemeinschaften  
		  und Lebenspartnerschaften, sofern beide Partner am Versiche- 
		  rungsort gemeldet sind.

§ 10 Besondere gefahrerhöhende Umstände

1.		  Anzeigepflichtige Gefahrerhöhung
		  Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt „B“ §  
		  9 kann insbesondere dann vorliegen, wenn
		  a)	 die Wohnung länger als 60 Tage unbewohnt ist;
		  b)	 der Betrieb dauernd oder vorübergehend stillgelegt wird;
		  c)	 das Gebäude dauernd oder vorübergehend leer steht;
		  d)	 am Versicherungsort ein gewerblicher Betrieb aufgenom- 
			   men wird;
		  e)	 Art und Umfang eines Betriebes – gleich welcher Art –  
			   verändert wird, soweit Versicherungsschutz für Glas in der  
			   gewerblichen Inhaltsversicherung vereinbart ist.
2.		  Folgen einer Gefahrerhöhung
		  Zu den Folgen einer Gefahrerhöhung siehe Abschnitt „B“ § 9  
		  Nr. 3 bis Nr. 5 .
 

Abschnitt „B“

§ 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers 
oder seines Vertreters

1.		  Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von 
		  Gefahrumständen
		  Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags- 
		  erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände  
		  anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt  
		  hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag  
		  mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.
		  Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver- 
		  pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vetragsan- 
		  nahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes  
		  1 stellt.
2.		  Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
		  a)	 Vertragsänderung
			   Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vor- 
			   sätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis  
			   der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch  
			   zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die an- 
			   deren Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rück- 
			   wirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungs- 
			   nehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die  
			   anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperi- 
			   ode Vertragsbestandteil.
			   Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um  
			   mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahr- 
			   absicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so  
			   kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines  
			   Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne  
			   Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der  

			   Vertragsänderung hat der Versicherer den Versicherungs- 
			   nehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.
		  b)	 Rücktritt und Leistungsfreiheit
			   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht  
			   nach Nummer 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurück- 
			   treten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die  
			   Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig  
			   verletzt.
			   Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das  
			   Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der   
			   Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den  
			   Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu  
			   gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.
			   Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles  
			   zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn,  
			   der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung  
			   der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der  
			   weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche- 
			   rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der  
			   Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der  
			   Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt,  
			   ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.
		  c)	 Kündigung
			   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht  
			   nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Ver- 
			   sicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem  
			   Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den  
			   Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu  
			   gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.
		  d)	 Ausschluss von Rechten des Versicherers
			   Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum  
			   Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils aus 
			   geschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten  
			   Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte.
		  e)	 Anfechtung
			   Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger  
			   Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.
3.		  Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
		  Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) oder  
		  zur Kündigung (2 c) muss der Versicherer innerhalb eines  
		  Monats schriftlich geltend machen und dabei die Umstände  
		  angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung  
		  kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines  
		  Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monats- 
		  frist beginnt mit dem Zeitpunkt, an dem der Versicherer von der  
		  Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis  
		  erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht  
		  begründen.
4.		  Rechtsfolgenhinweis
		  Die Rechte zur  Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b)  
		  und zur Kündigung (2 c) stehen dem Versicherer nur zu, wenn  
		  er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in  
		  Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hin- 
		  gewiesen hat.
5.		  Vertreter des Versicherungsnehmers
		  Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs- 
		  nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1  
		  und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als  
		  auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers  
		  zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich da- 
		  rauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahr- 
		  lässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem  
		  Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe  
		  Fahrlässigkeit zur Last fällt.
6.		  Erlöschen der Rechte des Versicherers
		  Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2a), zum  
		  Rücktritt (2b) und zur Kündigung (2c) erlöschen mit Ablauf  
		  von fünf Jahren nach Vertragsabschluss; dies gilt nicht für  
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		  Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind.  
		  Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungs- 
		  nehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder  
		  arglistig verletzt hat.

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, 
Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 

der Erst- oder Einmalprämie

1.		  Beginn des Versicherungsschutzes
		  Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen  
		  in Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein angegebenen  
		  Zeitpunkt.
2.		  Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie
		  Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem  
		  Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeit- 
		  punkt des vereinbarten und im Versicherungsschein ange- 
		  gebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.
		  Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor  
		  Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie unverzüg- 
		  lich nach Vertragsabschluss zu zahlen.
		  Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem  
		  in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versiche- 
		  rungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.
		  Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche- 
		  rungsnehmers oder von getroffenen Vereinbarungen ab, ist die  
		  erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach  
		  Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.
		  Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste  
		  Rate als erste Prämie.
3.		  Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
		  Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2  
		  maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Ver- 
		  sicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht  
		  bewirkt ist.
		  Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsneh- 
		  mer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
4.		  Leistungsfreiheit des Versicherers
		  Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prä- 
		  mie nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt  
		  zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung der Prämie  
		  eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet,  
		  wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei- 
		  lung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im  
		  Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung  
		  der Prämie aufmerksam gemacht hat.
		  Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versiche- 
		  rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ 3 Dauer und Ende des Vertrages

1.		  Dauer
		  Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen  
		  Zeitraum abgeschlossen.
2.		  Stillschweigende Verlängerung
		  Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert  
		  sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der  
		  Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des  
		  jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen  
		  ist.
3.		  Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
		  Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei  
		  Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden  
		  Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Ver- 
		  sicherungsnehmer gekündigt werden.
		  Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate  
		  vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.
4.		  Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
		  Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der  

		  Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorge- 
		  sehenen Zeitpunkt.
5.		  Wegfall des versicherten Interesses
		  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche- 
		  rung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der  
		  Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.
		  a)	 Soweit Versicherungsschutz für Glas im privaten Haushalt  
			   vereinbart ist, gilt
			   aa)	 als Wegfall des versicherten Interesses insbesondere  
				    die vollständige und dauerhafte Auflösung des Haus- 
				    haltes nach Aufnahme des Versicherungsnehmers in  
				    eine stationäre Pflegeeinrichtung oder nach Aufgabe  
				    einer Zweit- oder Ferienwohnung. 
			   bb)	 Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Versi- 
				    cherungsnehmers zum Zeitpunkt der Kenntniserlan- 
				    gung des Versicherers über die vollständige und dauer- 
				    hafte Haushaltsauflösung, spätestens jedoch zwei  
				    Monate nach dem Tod des Versicherungsnehmers,  
				    wenn nicht bis zu diesem Zeitpunkt ein Erbe die  
				    Wohnung in derselben Weise nutzt wie der verstor- 
				    bene Versicherungsnehmer.
				    Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des ver- 
				    sicherten Interesses.
		  b)	 Soweit Versicherungsschutz für Glas in der gewerblichen  
			   Inhaltsversicherung vereinbart ist, gilt als Wegfall des  
			   versicherten Interesses insbesondere das Ende der Verfü- 
			   gungsgewalt des Versicherungsnehmers über die ver- 
			   sicherten Geschäftsräume oder Betriebsstätte.

§ 4 Folgeprämie

1.		  Fälligkeit 
		  a)	 Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der  
			   jeweiligen Versicherungsperiode fällig.
		  b)	 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des  
			   im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung an- 
			   gegebenen Zeitraums bewirkt ist.
2.		  Schadenersatz bei Verzug
		  Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folge- 
		  prämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm  
		  durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.
3.		  Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
		  a)	 Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht  
			   rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf dessen Kosten  
			   in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist  
			   von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungs- 
			   aufforderung bestimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur  
			   wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen  
			   Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen  
			   beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungs- 
			   freiheit und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht frist- 
			   gerechten Zahlung hinweist.
		  b)	 Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungs- 
			   frist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungs- 
			   nehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung  
			   der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der  
			   Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.
		  c)	 Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung  
			   gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer  
			   Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern  
			   der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschul- 
			   deten Beträge in Verzug ist.
			   Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist  
			   so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam  
			   wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt  
			   mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Ver- 
			   sicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hin- 
			   zuweisen. 
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4.		  Zahlung der Prämie nach Kündigung
		  Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs- 
		  nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung, oder  
		  wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, in- 
		  nerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet. Die  
		  Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3b)  
		  bleibt unberührt.

§ 5 Lastschriftverfahren

1.		  Pflichten des Versicherungsnehmers
		  Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren ver- 
		  einbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt  
		  der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende Deckung des  
		  Kontos zu sorgen.
2.		  Änderung des Zahlungsweges
		  Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder  
		  mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsversuch,  
		  nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt,  
		  die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündigen. Der Ver- 
		  sicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der  
		  Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende Prämie  
		  und zukünftige Prämien selbst zu übermitteln. Durch die Ban- 
		  ken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen  
		  Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rech- 
		  nung gestellt werden.

§ 6 Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu 
den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden 
sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz 
oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig 
wird.

§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1.		  Allgemeiner Grundsatz
		  a)	 Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses  
			   vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versi- 
			   cherer für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil der  
			   Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versi- 
			   cherungsschutz bestanden hat.
		  b)	 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Ver- 
			   sicherung weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die  
			   er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur  
			   bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der  
			   Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt  
			   hat.
2.		  Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, 	
		  Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse
		  a)	 Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Ver- 
			   tragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen,  
			   hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des  
			   Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten.   
			   Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung  
			   über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Wi- 
			   derrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der  
			   Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versiche- 
			   rungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.
			   Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver- 
			   sicherer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr  
			   gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der  
			   Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungs- 
			   vertrag in Anspruch genommen hat.
		  b)	 Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des  
			   Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer Ge- 

			   fahrumstände, nach denen der Versicherer vor Vertragsan- 
			   nahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so  
			   steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden  
			   der Rücktrittserklärung zu.
			   Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Ver- 
			   sicherers beendet, weil die erste oder die einmalige Prämie  
			   nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versi- 
			   cherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.
		  c)	 Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des  
			   Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht  
			   dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der  
			   Anfechtungserklärung zu.
		  d)	 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie  
			   verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der  
			   Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei  
			   einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder  
			   für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht  
			   entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene  
			   Geschäftsgebühr verlangen.
			   Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Inte- 
			   resse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechts- 
			   widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag  
			   nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall die Prämie  
			   bis zu dem Zeitpunkt zu, an dem er von den die Nichtigkeit  
			   begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1.		  Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
		  a)	 Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versiche- 
			   rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfül- 
			   len hat, sind:
			   aa)	 die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie  
				    vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften;
			   bb)	 die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten  
				    Obliegenheiten; 
		  b)	 Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob  
			   fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versi- 
			   cherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat,  
			   so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem  
			   er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag  
			   fristlos kündigen. Das Kündigungsrecht des Versicherers ist  
			   ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist,  
			   dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahr- 
			   lässig verletzt hat.
2.		  Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles
		  a)	 Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche- 
			   rungsfalles
			   aa)	 nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung  
				    des Schadens zu sorgen;
			   bb)	 dem  Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von  
				    ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch  
				    mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;
			   cc)	 Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/ 
				    -minderung – ggf. auch mündlich oder telefonisch –   
				    einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;
			   dd)	 Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/ 
				    -minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen.  
				    Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteilig- 
				    te Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der  
				    Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen  
				    zu handeln;
			   ee)	 Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Ei- 
				    gentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;
			   ff)	 das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis  
				    die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch  
				    den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Verän- 
				    derungen unumgänglich, sind das Schadenbild nach- 
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				    vollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und  
				    die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung  
				    durch den Versicherer aufzubewahren;
			   gg)	 soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede   
				    Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen,  
				    die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des  
				    Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers er- 
				    forderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache  
				    und Höhe des Schadens und über den Umfang der  
				    Entschädigungspflicht zu gestatten,
			   hh)	 vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen,  
				    deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet wer- 
				    den kann;
		  b)	 Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versi- 
			   cherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten  
			   gemäß Nummer 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm  
			   dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen  
			   möglich ist.
3.		  Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
		  a)	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach  
			   Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der  
			   Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verlet- 
			   zung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine  
			   Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des  
			   Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das  
			   Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versi- 
			   cherungsnehmer zu beweisen.
		  b)	 Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung  
			   ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, so- 
			   weit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verlet- 
			   zung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Fest- 
			   stellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung  
			   oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers  
			   ursächlich ist.
		  c)	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des  
			   Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklä- 
			   rungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann voll- 
			   ständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Ver- 
			   sicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text- 
			   form auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 9 Gefahrerhöhung

1.		  Begriff der Gefahrerhöhung
		  a)	 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der  
			   Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsäch- 
			   lich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der  
			   Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Vergrößerung des  
			   Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des  
			   Versicherers wahrscheinlicher wird.
		  b)	 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur  
			   - vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand  
			   ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss  
			   gefragt hat.
		  c)	 Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die  
			   Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umstän- 
			   den als mitversichert gelten soll.
2.		  Pflichten des Versicherungsnehmers
		  a)	 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche- 
			   rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers  
			   keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme  
			   durch einen Dritten gestatten.
		  b)	 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er  
			   ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefah- 
			   rerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er  
			   diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.
		  c)	 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragser- 
			   klärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der  

			   Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzei- 
			   gen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.
3.		  Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer
		  a)	 Kündigungsrecht 
			   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach  
			   Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen,  
			   wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vor- 
			   sätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvor- 
			   liegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Ver- 
			   sicherungsnehmer zu beweisen.
			   Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann  
			   der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem  
			   Monat kündigen.
			   Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen  
			   nach Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den Vertrag unter  
			   Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
		  b)	 Vertragsänderung
			   Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeit- 
			   punkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrund- 
			   sätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen oder die  
			   Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen.
			   Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um  
			   mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absi- 
			   cherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versiche- 
			   rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach  
			   Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung  
			   einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer  
			   den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht  
			   hinzuweisen.
4.		  Erlöschen der Rechte des Versicherers
		  Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsan- 
		  passung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines  
		  Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung  
		  ausgeübt werden oder wenn der Zustand wieder hergestellt ist,  
		  der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.
5.		  Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
		  a)	 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein,  
			   so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn  
			   der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2a) vor- 
			   sätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer  
			   diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer be- 
			   rechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das  
			   der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers  
			   entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit  
			   hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
		  b)	 Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der  
			   Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als  
			   einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die  
			   Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen,  
			   leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzei- 
			   gepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungs- 
			   nehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz  
			   2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers  
			   bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem  
			   Zeitpunkt, an dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein  
			   müssen, bekannt war.
		  c)	 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
			   aa)	 soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die  
				    Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des  
				    Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungs- 
				    pflicht war oder
			   bb)	 wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles  
				    die Frist für die Kündigung des Versicherers abge- 
				    laufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder
			   cc)	 wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem  
				    Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäfts- 
				    grundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt.
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§ 10 Überversicherung

1.		  Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten 
		  Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch  
		  der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der  
		  Überversicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wir- 
		  kung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlan- 
		  gens ist für die Höhe der Prämie der Betrag maßgebend, den  
		  der Versicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von  
		  vorn herein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.
2.		  Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der 
		  Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Ver- 
		  mögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Ver- 
		  sicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, an dem er  
		  von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis  
		  erlangt.

§ 11 Mehrere Versicherer

1.		  Anzeigepflicht
		  Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe  
		  Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere  
		  Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind  
		  der andere Versicherer und die Versicherungssumme an- 
		  zugeben.
2.		  Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
		  Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe  
		  Nr.1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter  
		  den in Abschnitt B §8 beschriebenen Voraussetzungen zur  
		  Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungs- 
		  frei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor  
		  Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen  
		  Versicherung erlangt hat.
3.		  Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
		  a)	 Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die- 
			   selbe Gefahr versichert und übersteigen die Versiche- 
			   rungssummen zusammen den Versicherungswert oder  
			   übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschä- 
			   digungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der  
			   anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtscha- 
			   den, liegt eine Mehrfachversicherung vor.
		  b)	 Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner  
			   verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat,  
			   dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der  
			   Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als  
			   den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen.  
			   Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben  
			   Versicherer bestehen.
			   Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus  
			   anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für densel- 
			   ben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vor- 
			   liegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus  
			   allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der  
			   Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die  
			   Prämien errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung  
			   gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädi- 
			   gungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise,  
			   dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschä- 
			   digung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der  
			   Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung ge- 
			   geben worden wäre.
		  c)	 Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung  
			   in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswid- 
			   rigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser  
			   Absicht geschlossene Vertrag nichtig.
			   Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu,  
			   zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umstän- 
			   den Kenntnis erlangt.

4.		  Beseitigung der Mehrfachversicherung
		  a)	 Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die  
			   Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von  
			   dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen,  
			   kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag  
			   aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhält- 
			   nismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag  
			   herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung  
			   nicht gedeckt ist.
			   Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der  
			   Versicherungssumme und Anpassung der Prämie werden  
			   zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem  
			   Versicherer zugeht.
		  b)	 Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die  
			   Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach  
			   Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Ver- 
			   sicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die meh- 
			   reren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einver- 
			   nehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der  
			   Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabset- 
			   zung der Versicherungssummen und der Prämien ver- 
			   langen.

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung

1.		  Rechte aus dem Vertrag
		  Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im  
		  eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten)  
		  schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht  
		  nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicher- 
		  ten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungs- 
		  schein besitzt.
2.		  Zahlung der Entschädigung
		  Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den  
		  Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Ver- 
		  sicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte  
		  kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des  
		  Versicherungsnehmers verlangen.
3.		  Kenntnis und Verhalten
		  a)	 Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs- 
			   nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Ver- 
			   sicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das  
			   Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der  
			   Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des  
			   Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer  
			   für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des  
			   Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte  
			   Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.
		  b)	 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn  
			   der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist  
			   oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versiche- 
			   rungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war.
		  c)	 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an,  
			   wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag  
			   des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht  
			   darüber informiert hat.

§ 13 Aufwendungsersatz

1.		  Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
		  Schadens
		  a)	 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der  
			   Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles  
			   den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des  
			   Schadens für geboten halten durfte oder die er auf Wei- 
			   sung des Versicherers macht.
		  b)	 Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen  
			   unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwen- 
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			   den oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend,  
			   so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn  
			   diese Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven  
			   Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und erfolg- 
			   reich waren oder die Aufwendungen auf Weisung des  
			   Versicherers erfolgten.
		  c)	 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen,  
			   kann er auch den Aufwendungsersatz nach a) und b) ent- 
			   sprechend kürzen.
		  d)	 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung  
			   für versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die  
			   Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt  
			   jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des  
			   Versicherers entstanden sind.
		  e)	 Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a)  
			   erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungs- 
			   nehmers vorzuschießen.
		  f)	 Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der  
			   Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen  
			   Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese  
			   Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden.
2.		  Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
		  a)	 Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten  
			   für die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu erset- 
			   zenden Schadens, sofern diese den Umständen nach ge- 
			   boten waren.
			   Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen  
			   oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt,  
			   soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder  
			   vom Versicherer aufgefordert wurde.
		  b)	 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen,  
			   kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend  
			   kürzen.

§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen

1.		  Übergang von Ersatzansprüchen
		  Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen  
		  einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über,  
		  soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann  
		  nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht  
		  werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungs- 
		  nehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens  
		  in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht gel- 
		  tend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Scha- 
		  den vorsätzlich verursacht.
2.		  Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
		  Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein  
		  zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Be- 
		  achtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wah- 
		  ren und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versiche- 
		  rer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer, soweit  
		  erforderlich, mitzuwirken.
		  Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätz- 
		  lich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet,  
		  als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen  
		  kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Oblie- 
		  genheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem  
		  der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent- 
		  sprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das  
		  Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versiche- 
		  rungsnehmer.

§ 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1.		  Kündigungsrecht
		  Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der  
		  Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kün- 

		  digung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen  
		  Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung oder  
		  Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein.
2.		  Kündigung durch Versicherungsnehmer
		  Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort  
		  nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versiche- 
		  rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu  
		  einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der  
		  laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.
3.		  Kündigung durch Versicherer
		  Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem  
		  Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

1.		  Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des 	
		  Versicherungsfalles
		  a)	 Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vor- 
			   sätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschädi- 
			   gungspflicht frei.
			   Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges  
			   Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versiche- 
			   rungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbei- 
			   führung des Schadens als bewiesen.
		  b)	 Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrläs- 
			   sig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung  
			   in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs- 
			   nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
2.		  Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles
		  Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn  
		  der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tat- 
		  sachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung  
		  von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.
		  Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechts- 
		  kräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen  
		  Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die  
		  Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 17 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen

1.		  Form
		  Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in  
		  diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für  
		  den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das  
		  Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegen- 
		  über dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.
		  Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung  
		  des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in  
		  dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet  
		  werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von  
		  Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.
2.		  Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
		  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift  
		  dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenser- 
		  klärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben  
		  ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte  
		  dem Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei  
		  einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die  
		  Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als  
		  zugegangen.
3.		  Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nieder- 
		  lassung
		  Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der  
		  Anschrift  seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei  
		  einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestim- 
		  mungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.
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§ 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1.		  Erklärungen des Versicherungsnehmers
		  Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versi- 
		  cherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen  
		  betreffend
		  a)	 den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs- 
			   vertrages;
		  b)	 ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich  
			   dessen Beendigung;
		  c)	 Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des  
			   Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses.
2.		  Erklärungen des Versicherers
		  Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versi- 
		  cherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nach- 
		  träge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.
3.		  Zahlungen an den Versicherungsvertreter
		  Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen,  
		  die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Ver- 
		  mittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an  
		  ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht  
		  muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen,  
		  wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung  
		  kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ 19 Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten 
seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 20 Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah-
ren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der An-
spruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begrün-
denden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt 
oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versiche-
rer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum 
zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Ent-
scheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

§ 21 Gerichtsstand

1.		  Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler
		  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche- 
		  rungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilpro- 
		  zessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen  
		  Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung  
		  seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen  
		  gewöhnlichen Aufenthalt hat.
		  Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versiche- 
		  rung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche  
		  auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbe- 
		  betriebes zuständigen Gericht geltend machen.
2.		  Klagen gegen Versicherungsnehmer
		  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche- 
		  rungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist aus- 
		  schließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der  
		  Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohn- 
		  sitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen  
		  Aufenthalt hat.
		  Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versiche- 
		  rung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei  
		  dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes  
		  zuständigen Gericht geltend machen.

§ 22 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Klauseln zu den Allgemeinen 
Bedingungen für die Glasversicherung

(PK AGlB 2008)

Die Klauseln gelten nur, wenn sie im Versicherungsschein angegeben 
sind. 

Übersicht

0730	 Sachen und Sachteile nicht aus Glas
			   PK 0732	 Blei-, Messing- oder Eloxalverglasung,  
			   Transparentes Glasmosaik
			   PK 0735	 Waren und Dekorationsmittel
0750	 Versicherte Sachen
			   PK 0753	 Werbeanlagen
0780	 Verhaltens- und Wissenszurechnung, Vertretung
			   PK 0781	 Führung
			   PK 0782	 Prozessführung
			   PK 0783	 Makler
			   PK 0785	 Wohnungs- und Teileigentum

 

PK 0730 – Sachen und Sachteile nicht aus Glas

PK 0732 – BLEI-, MESSING- ODER ELOXALVERGLASUNG, 
TRANSPARENTES GLASMOSAIK
Der Versicherer leistet Ersatz für Schäden an nicht aus Glas beste-
henden Teilen von Blei-, Messing- oder Eloxalverglasungen oder von 
transparentem Glasmosaik nur, wenn gleichzeitig ein ersatzpflichti-
ger Schaden durch Zerbrechen an der zugehörigen Scheibe vorliegt 
und entweder beide Schäden auf derselben Ursache beruhen oder 
der Schaden an der Scheibe den anderen Schaden verursacht hat. 
Die Rahmen der Verglasungen sind nicht Gegenstand der Versiche-
rung.

PK 0735 – WAREN UND DEKORATIONSMITTEL
1.		  Der Versicherer leistet bis zu dem vereinbarten Betrag auf er-
		  stes Risiko Entschädigung auch für Schäden an ausgestellten 
		  Waren und Dekorationsmitteln hinter versicherten Scheiben  
		  (z.B. von Schaufenstern, Schaukästen und Vitrinen), wenn  
		  gleichzeitig ein ersatzpflichtiger Schaden durch Zerbrechen  
		  der Scheibe vorliegt und die Waren oder Dekorationsmittel  
		  durch Glassplitter oder durch Gegenstände zerstört oder be- 
		  schädigt worden sind, die beim Zerbrechen der Scheibe einge- 
		  drungen sind.
2.		  Ersetzt werden
		  a)	 bei zerstörten Sachen der Wiederbeschaffungspreis un- 
			   mittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles; die Reste  
			   der zerstörten Sachen stehen dem Versicherer zu, wenn  
			   nicht der Versicherungsnehmer den Wert der Reste an den  
			   Versicherer zahlt;
		  b)	 bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturko- 
			   sten zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles zuzüg- 
			   lich einer durch den Versicherungsfall etwa entstandenen  
			   und durch die Reparatur nicht auszugleichenden Wert- 
			   minderung, höchstens jedoch der Wiederbeschaffungs- 
			   preis unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles.
 
PK 0750 – Versicherungen mit vereinbarter Prämienänderung

PK 0753 – WERBEANLAGEN
1.		  Versichert sind die im Versicherungsvertrag näher bezeichne-
		  ten Werbeanlagen, und zwar Leuchtröhrenanlagen (Hochspan- 
		  nungsanlagen); Firmenschilder; Transparente.
2.		  Der Versicherer leistet Ersatz
		  a)	 bei Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsanlagen) für  
			   Schäden durch Zerbrechen der Röhren (Systeme) und an  

			   den übrigen Teilen der Anlage für alle Beschädigungen  
			   oder Zerstörungen, soweit sie nicht eine unmittelbare  
			   Folge der durch den Betrieb der Anlage verursachten  
			   Abnutzung sind;
		  b)	 bei Firmenschildern und Transparenten für Schäden durch  
			   Zerbrechen der Glas- und Kunststoffteile.
			   Schäden an Leuchtkörpern oder nicht aus Glas oder  
			   Kunststoff bestehenden Teilen (z.B. Metallkonstruktion,  
			   Bemalung, Beschriftung, Kabel) sind mitversichert, wenn  
			   gleichzeitig ein ersatzpflichtiger Schaden durch Zerbre- 
			   chen am Glas oder Kunststoff vorliegt und entweder beide  
			   Schäden auf derselben Ursache beruhen oder der Schaden  
			   am Glas oder Kunststoff den anderen Schaden verursacht  
			   hat.
3.		  Abweichend von Abschnitt „A“ § 1 b) aa) AGlB 2008 sind, 
		  soweit nichts anderes vereinbart ist, Schäden durch Brand,  
		  Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines  
		  Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, mitversichert.
4.		  Kosten für Farbangleichungen unbeschädigter Systeme oder 
		  für sonstige Änderungen oder Verbesserungen sowie für Über- 
		  holungen sind nicht entschädigungspflichtig.
5.		  Wird anlässlich eines ersatzpflichtigen Schadens an den üb-
		  rigen Teilen der Anlage eine vorläufige Reparatur durch einen  
		  Nichtfachmann vorgenommen, so sind die Kosten hierfür so 
		  wie die daraus entstehenden Folgen vom Versicherungsnehmer  
		  zu tragen.

PK 0780 – Verhaltens- und Wissenszurechnung, Vertretung

PK 0781 – FÜHRUNG
Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willens-
erklärungen des Versicherungsnehmers für alle beteiligten Versiche-
rer entgegenzunehmen.
 
PK 0782 – PROZESSFÜHRUNG
Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versicherer 
die gleichen sind, ist Folgendes vereinbart:
1.		  Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem Ver-
		  trag seine Ansprüche nur gegen den führenden Versicherer und  
		  nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen.
2.		  Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führenden 
		  Versicherer rechtskräftig gewordene Entscheidung sowie die  
		  von diesem mit dem Versicherungsnehmer nach Rechtshängig- 
		  keit geschlossenen Vergleiche als auch für sich verbindlich an.
3.		  Falls der Anteil des führenden Versicherers den für die Zulässig-
		  keit der Berufung notwendigen Wert des Beschwerdegegen- 
		  standes oder im Falle der Revision den Wert der mit der Revi- 
		  sion geltend zu machenden Beschwer nicht erreicht, ist der  
		  Versicherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen des füh- 
		  renden oder eines mitbeteiligten Versicherers verpflichtet, die  
		  Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf weitere  
		  Versicherer auszudehnen, bis diese Summe erreicht ist. Wird  
		  diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt Nr. 2 nicht.

PK 0783 – MAKLER
Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmächtigt, 
Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers ent-
gegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, diese 
unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten.

PK 0785 – WOHNUNGS- UND TEILEIGENTUM
1.		  Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigen-
		  tümern der Versicherer wegen des Verhaltens einzelner Woh- 
		  nungseigentümer ganz oder teilweise leistungsfrei, so kann er  
		  sich hierauf gegenüber den übrigen Wohnungseigentümern  
		  wegen deren Sondereigentums sowie deren Miteigentumsan- 
		  teile nicht berufen.
		  Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungs- 
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		  grund vorliegt, hat dem Versicherer die darauf entfallenden  
		  Aufwendungen zu ersetzen.
2.		  Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, dass der 
		  Versicherer sie auch insoweit entschädigt, als er gegenüber  
		  einzelnen Miteigentümern leistungsfrei ist, sofern diese  
		  zusätzliche Entschädigung zur Wiederherstellung des gemein- 
		  schaftlichen Eigentums verwendet wird.
		  Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungs- 
		  grund vorliegt, ist verpflichtet, dem Versicherer diese Mehrauf- 
		  wendungen zu erstatten.
3.		  Für die Glasversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 1 und Nr. 
		  2 entsprechend.

Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG-E  
über die Folgen einer Verletzung der  

gesetzlichen Anzeigepflicht

Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen kön-
nen, ist es notwendig, dass Sie die beiliegenden Fragen wahrheits-
gemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände 
anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, 
wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere 
Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht kön-
nen Sie der nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle 
Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in 
Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzei-
gen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsan-
nahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind 
Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche 
Anzeigepflicht verletzt wird?
1.		  Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
		  Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir  
		  vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachwei- 
		  sen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
		  Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir  
		  kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis  
		  der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Be- 
		  dingungen, geschlossen hätten. 
		  Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklä- 
		  ren wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles,  
		  bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nach- 
		  weisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand
		  - 	 weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche- 
			   rungsfalles 
		  - 	 noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Lei- 
			   stungspflicht 
		  ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn  
		  Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.
		  Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher  
		  der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelau- 
		  fenen Vertragszeit entspricht. 
2.		  Kündigung
		  Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vor- 
		  vertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder  
		  schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhal- 
		  tung einer Frist von einem Monat kündigen.
		  Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Ver- 
		  trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn  
		  auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

3.		  Vertragsänderung
		  Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den  
		  Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrum- 
		  stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hät- 
		  ten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen  
		  Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig  
		  verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Ver- 
		  tragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos ver- 
		  letzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden  
		  Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
		  Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr  
		  als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den  
		  nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag in- 
		  nerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die  
		  Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden  
		  wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.
4.		  Ausübung unserer Rechte
		  Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder  
		  zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich  
		  geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem  
		  wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns gel- 
		  tend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der  
		  Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben,  
		  auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können  
		  wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese  
		  die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.  
		  Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung  
		  oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht  
		  angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige  
		  kannten.
		  Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Ver- 
		  tragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Ver- 
		  tragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ab- 
		  lauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre,  
		  wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt  
		  haben. 
5.		  Stellvertretung durch eine andere Person
		  Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere 
		  Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des  
		  Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Aus- 
		  schlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und  
		  Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und  
		  Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die An- 
		  zeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt  
		  worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch 
		  Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Widerrufsbelehrung

	Widerrufsrecht:
	Sie können Ihre Versicherungserklärung innerhalb von zwei Wo-
chen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail)  
widerrufen. Die Frist beginnt an dem Tag, nach dem Ihnen der Ver-
sicherungsschein zugegangen ist, die Versicherungsbestimmungen 
einschließlich unserer Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
sowie die Vertragsinformationen gemäß § 7 Abs. 2 des Versiche-
rungsvertragsgesetzes und diese Belehrung in Textform vorliegen. 
Im Falle der Gewährung vorläufiger Deckung kann der Versiche-
rungsvertrag insoweit nicht widerrufen werden (§ 8 Abs. 3 Nr. 2 
VVG). Die vorläufige Deckung endet mit Abschluss des endgültigen 
Vertrages, für den dann ein Widerrufsrecht gemäß § 8 Abs. 5 VVG 
besteht. Kommt der endgültige Vertrag nicht zustande, so wird der 
Beitrag für die vorläufige Deckung berechnet. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.  
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Der Widerruf ist zu richten an:
	HEB – Hausratversicherung für Erzieher und Beschäftigte im öf-
fentlichen Dienst VVaG · Darmstädter Straße 66-68 · 64372 Ober- 
Ramstadt · Faxnummer: 0 61 54/63 77 57
			 
	Widerrufsfolgen:
	Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz 
mit Zugang der Widerrufserklärung. Beiträge sind ab dem Tag, an 
dem der Versicherungsschutz beginnt, bis zum Zugang des Widerrufs 
zu entrichten.

Besondere Hinweise:
Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden 
Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch erfüllt wurde, bevor Sie Ihr 
Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen Erhöhungs-
Umstellungsantrag, so läuft Ihr ursprünglicher Vertrag weiter. 

Mitteilung nach § 28 Abs. 4 VVG-E  
über die Folgen bei Verletzungen von  

Obliegenheiten nach dem Versicherungsfall 

Wenn der Versicherungsfall eingetreten ist, brauchen wir Ihre Mit-
hilfe. 

Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheiten
Aufgrund der mit Ihnen getroffenen vertraglichen Vereinbarungen 
können wir von Ihnen nach Eintritt des Versicherungsfalles verlan-
gen, dass Sie uns jede Auskunft erteilen, die zur Feststellung des 
Versicherungsfalles oder des Umfangs unserer Leistungspflicht  er-
forderlich ist (Auskunftsobliegenheit), und uns die sachgerechte 
Prüfung unserer Leistungspflicht insoweit ermöglichen, als Sie uns 
alle Angaben machen, die zur Aufklärung des Tatbestands dienlich 
sind (Aufklärungsobliegenheit). Wir können ebenfalls verlangen, 
dass Sie uns Belege zur Verfügung stellen, soweit es Ihnen zugemu-
tet werden kann. 

Leistungsfreiheit
Machen Sie entgegen der vertraglichen Vereinbarungen vorsätzlich 
keine oder nicht wahrheitsgemäße Angaben oder stellen Sie uns 
vorsätzlich die verlangten Belege nicht zur Verfügung, verlieren Sie 
Ihren Anspruch auf die Versicherungsleistung. Verstoßen Sie grob 
fahrlässig gegen diese Obliegenheiten, verlieren Sie Ihren Anspruch 
zwar nicht vollständig, aber wir können unsere Leistung im Verhält-
nis zur Schwere Ihres Verschuldens kürzen. Eine Kürzung erfolgt 
nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheit nicht grob 
fahrlässig verletzt haben. 
Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, zur Aufklärung 
oder zur Beschaffung von Belegen bleiben wir jedoch insoweit zur 
Leistung verpflichtet, als Sie nachweisen, dass die vorsätzliche oder 
grob fahrlässige Obliegenheitsverletzung weder für die Feststellung 
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang 
unserer Leistungspflicht ursächlich war. 
Verletzen Sie die Obliegenheit zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur 
Beschaffung von Belegen arglistig, werden wir in jedem Fall von un-
serer Verpflichtung zur Leistung frei. 

Hinweis:
Wenn das Recht auf die vertragliche Leistung nicht Ihnen, sondern 
einem Dritten zusteht, ist auch dieser zur Auskunft, zur Aufklärung 
und zur Beschaffung von Belegen verpflichtet. 

Informationen zur Datenverarbeitung

Vorbemerkung 
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der 
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich 
Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; 
auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemein-
schaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuel-
len Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten 
zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zuläs-
sig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt 
oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt eine 
Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der 
Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähn-
lichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wah-
rung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist 
und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige 
Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder 
Nutzung überwiegt. 

Einwilligungserklärung 
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessen-
abwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für 
die Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Ein-
willigungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese 
gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet 
jedoch schon mit Ablehnung des Antrags oder durch Ihren jederzeit 
möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antrag-
stellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu 
einem Vertragsabschluss. Trotz Widerrufs oder ganz bzw. teilweise 
gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung 
und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie 
in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen. 
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die 
Datenverarbeitung und -nutzung nennen. 

1. 		 Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 
		  Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwen- 
		  dig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antrags- 
		  daten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische  
		  Daten wie Kundennummer (Partnernummer), Versicherungs- 
		  summe, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie  
		  erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Ver- 
		  mittlers, eines Sachverständigen geführt (Vertragsdaten). Bei  
		  einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Scha- 
		  den und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. die Fest- 
		  stellung Ihrer Reparaturwerkstatt oder eines Sachverständigen  
		  über einen Schaden.
2. 		 Datenübermittlung an Rückversicherer 
		  Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer  
		  stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken  
		  achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken  
		  an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversi- 
		  cherer benötigen ebenfalls entsprechende versicherungstech- 
		  nische Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag,  
		  Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozu- 
		  schlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rück- 
		  versicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken,  
		  werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur  
		  Verfügung gestellt. 
		  In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer  
		  Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten  
		  übergeben. 
3. 		 Datenübermittlung an andere Versicherer 
		  Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei  
		  Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall  
		  dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und  
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		  die Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hier- 
		  zu gehören z. B. frühere Versicherungsfälle oder Mitteilungen  
		  über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, beste- 
		  hende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmiss- 
		  brauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben  
		  des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststel- 
		  lungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es  
		  erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten  
		  oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. 
		  Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversiche- 
		  rungen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungs- 
		  abkommen) eines Austauschs von personenbezogenen Daten  
		  unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen  
		  weitergegeben, wie Name und Anschrift, Art des Versiche- 
		  rungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie  
		  Schadenhöhe und Schadentag. 
4. 		 Zentrale Hinweissysteme 
		  Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es not- 
		  wendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung  
		  des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungs- 
		  missbrauch Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw.  
		  an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende  
		  Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen  
		  beim GDV- und beim PKV-Verband zentrale Hinweissysteme.  
		  Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung er- 
		  folgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System ver- 
		  folgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte Vorausset- 
		  zungen erfüllt sind. Beispiele: 
		  Sachversicherer – Aufnahme von Schäden und Personen, wenn  
		  Brandstiftung vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts  
		  des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und  
		  bestimmte Schadensummen erreicht sind. 
		  Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung wei- 
		  teren Missbrauchs. 
5. 		 Betreuung durch Versicherungsvermittler 
		  In Ihren Versicherungsangelegenheiten [sowie im Rahmen  
		  des sonstigen Dienstleistungsangebots unseres Unternehmens  
		  bzw. unseres Kooperationspartners] werden Sie durch einen  
		  unserer Vermittler betreut [der Sie mit Ihrer Einwilligung auch  
		  in sonstigen Finanzdienstleistungen berät]. Vermittler in diesem  
		  Sinn sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesell- 
		  schaften [sowie im Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanz- 
		  dienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapital- 
		  anlage- und Immobiliengesellschaften u. a.]. 
		  Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält  
		  der Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung  
		  und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Ver- 
		  trags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Bei- 
		  träge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der  
		  Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen [so- 
		  wie von unseren Partnerunternehmen Angaben über ande- 
		  re finanzielle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres  
		  Bausparvertrags]. 
		  Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese perso- 
		  nenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und  
		  Betreuung des Kunden. Auch werden Sie von uns über Ände- 
		  rungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermitt- 
		  ler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen  
		  des BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten  
		  (z. B. Datengeheimnis) zu beachten. 
		  Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mit- 
		  geteilt. Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B.  
		  durch Beendigung des Vermittlervertrags), 
		  regelt das Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie werden hier- 
		  über informiert. 
6. 		 Nutzung von personenbezogenen Informationen anderer 	
		  Unternehmen 
		  Wir nutzen Informationen von Auskunfteien, wie z. B. der  

		  SCHUFA oder InFoScore. Die an uns übermittelten Angaben  
		  beziehen sich konkret auf das Zahlungsverhalten des Antrag- 
		  stellers oder des Kunden in dessen Vergangenheit. 
		  Zur Einschätzung des Risikos von künftigen Zahlungsaus- 
		  fällen erstellt die Auskunftei für uns außerdem eine Prognose  
		  zur Einschätzung Ihrer zukünftigen Zahlungsfähigkeit. Dazu  
		  wird von dem Unternehmen auf der Grundlage bewährter, ma- 
		  thematisch-statistischer Analyseverfahren und unter Einbezie- 
		  hung von Erfahrungswerten über vergleichbare Verbraucher- 
		  gruppen ein einzelner Scorewert gebildet, welcher der HEB  
		  eine Einschätzung hinsichtlich des zukünftigen Zahlungsver- 
		  haltens des Antragstellers ermöglicht. Die Scorewert-Ermitt- 
		  lung erfolgt über Berechnungen von Durchschnittsgrößen  
		  und Wahrscheinlichkeitswerten für Vergleichsgruppen, die  
		  ähnliche Merkmale aufweisen wie der Antragsteller, wobei die  
		  zugrunde liegenden Informationen aus Auswertungen von Sta- 
		  tistiken und Marktforschungen sowie aus Wohnort- und  
		  Gebäudedateien entnommen werden. 
		  Zweck der Nutzung der genannten Informationen ist es, bei  
		  Vertragsabschluss oder Vertragsänderungen die Zahlungsfä- 
		  higkeit des Kunden zu überprüfen, um zu entscheiden, ob und  
		  zu welchen Konditionen ein Vertrag abgeschlossen bzw. ge- 
		  ändert wird, bei Zahlungsstörungen besser entscheiden zu  
		  können, welche Maßnahmen zweckmäßigerweise eingeleitet  
		  werden sollen und im Leistungsfall die Leistungspflicht zu  
		  prüfen. Ziel ist es, Kosten für die Gemeinschaft unserer Kunden  
		  zu vermeiden, die bei Zahlungsunfähigkeit und Zahlungsaus- 
		  fällen einzelner Versicherter entstehen. 
		  Damit Verwechslungen hinsichtlich der Person des Antragstel- 
		  lers oder Kunden vermieden werden, ist es erforderlich, den  
		  Namen, die Anschrift und gegebenenfalls das Geburtsdatum an  
		  die Auskunftei weiterzugeben. Sie haben die Möglichkeit, der  
		  Übermittlung eines Scorewertes bei der Auskunftei zu wider- 
		  sprechen 
		  Zurzeit arbeiten wir mit folgenden Auskunfteien 
		  zusammen: 
		  - 	 SCHUFA Holding AG, Hagenauer Straße 44, 
			   65203 Wiesbaden, www.schufa.de 
		  - 	 InFoScore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 
			   76532 Baden-Baden, www.infoscore.de 
		  - 	 INFORMA Unternehmensberatung GmbH, 
			   Freiburger Straße 7, 75179 Pforzheim, 
			   Tel.: 01805/13 66 33, (14 ct/min)
7. 		 Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte 
		  Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzge- 
		  setz neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht  
		  auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein  
		  Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer  
		  Datei gespeicherten Daten. 
		  Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen  
		  wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauf- 
		  tragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Ver- 
		  langen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung  
		  wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an  
		  Ihren Versicherer. 
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